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I 

(Gesetzgebungsakte) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) 2018/2056 DES RATES 

vom 6. Dezember 2018 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 216/2013 über die elektronische Veröffentlichung des 
Amtsblatts der Europäischen Union 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 352, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Zustimmung des Europäischen Parlaments, 

gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 216/2013 des Rates (1) hat die elektronische Ausgabe des Amtsblatts eine 
fortgeschrittene elektronische Signatur zu tragen, die gemäß der Richtlinie 1999/93/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates (2) auf einem qualifizierten Zertifikat beruht und von einer sicheren Signaturerstel
lungseinheit erstellt wurde. 

(2)  Die Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates (3) legt einen Rechtsrahmen für 
elektronische Signaturen, elektronische Siegel, elektronische Zeitstempel, elektronische Dokumente, Dienste für 
die Zustellung elektronischer Einschreiben und Zertifizierungsdienste für die Website-Authentifizierung fest. 

(3) Die Authentifizierung durch elektronisches Siegel bietet ein vergleichbares Sicherheitsniveau wie die Authenti
fizierung durch elektronische Signatur. Die Verwendung des elektronischen Siegels zur Authentifizierung des 
Amtsblatts würde das Verfahren zur Veröffentlichung des Amtsblatts auf der Website EUR-Lex beschleunigen. 

(4)  Die Verordnung (EU) Nr. 216/2013 sollte daher geändert werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 216/2013 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die elektronische Ausgabe des Amtsblatts trägt eine qualifizierte elektronische Signatur entsprechend der 
Definition in der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates (*) oder ein 
qualifiziertes elektronisches Siegel entsprechend der Definition in der Verordnung (EU) Nr. 910/2014. Die 
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(1) Verordnung (EU) Nr. 216/2013 des Rates vom 7. März 2013 über die elektronische Veröffentlichung des Amtsblatts der Europäischen 
Union (ABl. L 69 vom 13.3.2013, S. 1). 

(2) Richtlinie 1999/93/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 1999 über gemeinschaftliche Rahmenbe
dingungen für elektronische Signaturen (ABl. L 13 vom 19.1.2000, S. 12). 

(3) Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und 
Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 
28.8.2014, S. 73). 



qualifizierten Zertifikate für elektronische Signaturen oder elektronische Siegel und die Erneuerungen derselben 
werden auf der EUR-Lex-Website veröffentlicht, damit die Nutzer die qualifizierte elektronische Signatur oder das 
qualifizierte elektronische Siegel und die Echtheit der elektronischen Ausgabe des Amtsblatts verifizieren können.  

(*) Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über 
elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur 
Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 73).“ 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 6. Dezember 2018. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
H. KICKL  
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RICHTLINIEN 

RICHTLINIE (EU) 2018/2057 DES RATES 

vom 20. Dezember 2018 

zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem im 
Hinblick auf die befristete generelle Umkehrung der Steuerschuldnerschaft auf Lieferungen 

bestimmter Gegenstände und Dienstleistungen oberhalb eines bestimmten Schwellenwertes 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 113, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (1), 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (2), 

gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  In ihrer Mitteilung vom 7. April 2016 über einen Aktionsplan im Bereich der Mehrwertsteuer hat die 
Kommission ihre Absicht bekundet, einen Vorschlag für ein endgültiges Mehrwertsteuersystem für den grenzüber
greifenden Handel zwischen Unternehmen der Mitgliedstaaten auf der Grundlage der Besteuerung der grenzüber
greifenden Lieferung von Gegenständen und Dienstleistungen vorzulegen. 

(2)  Angesichts des derzeitigen Ausmaßes des Mehrwertsteuerbetrugs und der Tatsache, dass nicht alle Mitgliedstaaten 
gleichermaßen davon betroffen sind und es mehrere Jahre dauern wird, bevor das endgültige Mehrwertsteuersys
tem umgesetzt ist, könnten einige konkrete Sofortmaßnahmen notwendig sein. 

(3)  In diesem Zusammenhang haben einige Mitgliedstaaten darum ersucht, eine an einen bestimmten Schwellenwert 
je Umsatz geknüpfte, befristete generelle Umkehrung der Steuerschuldnerschaft, die von einem der allgemeinen 
Grundsätze des derzeitigen Mehrwertsteuersystems — der fraktionierten Zahlung — abweicht, anwenden zu 
dürfen, um gegen den weitverbreiteten Karussellbetrug vorzugehen. Der Karussellbetrug geht insbesondere auf die 
derzeitige Steuerbefreiung innergemeinschaftlicher Lieferungen zurück, die es ermöglicht, Gegenstände 
mehrwertsteuerfrei zu erhalten. Eine Reihe von Händlern begehen anschließend Steuerbetrug, indem sie die von 
ihren Kunden erhaltene Mehrwertsteuer nicht an die Steuerbehörden abführen. Ihre Kunden hingegen, die in 
Besitz von gültigen Rechnungen sind, sind weiterhin zum Vorsteuerabzug berechtigt. Dieselben Gegenstände 
können mehrmals verkauft werden, indem wiederum von der Mehrwertsteuer befreite innergemeinschaftliche 
Lieferungen einbezogen werden. Ein vergleichbarer Karussellbetrug ist auch mit Dienstleistungen möglich. Durch 
die Ausnahmeregelung wird der Empfänger der Lieferungen oder Dienstleistungen als Steuerschuldner bestimmt, 
sodass die Gelegenheit zu dieser Form der Steuerhinterziehung beseitigt würde. 

(4)  Im Sinne von Artikel 27 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union werden 
Mitgliedstaaten mit unterschiedlichem Entwicklungsstand bei den Kapazitäten ihrer Steuerbehörden besondere 
Anstrengungen bei der Umsetzung des Mehrwertsteuersystems abverlangt, was die Bewältigung eines höheren 
Ausmaßes an Mehrwertsteuerbetrug und der Einbußen beim Steueraufkommen anbelangt. 

(5)  Um das Risiko der Betrugsverlagerung zwischen Mitgliedstaaten zu verringern, sollten Mitgliedstaaten, die 
bestimmte Kriterien hinsichtlich des Ausmaßes des Betrugs, insbesondere im Zusammenhang mit dem 
Karussellbetrug, erfüllen und nachweisen können, dass andere Gegenmaßnahmen nicht ausreichen, um diese Art 
von Betrug zu bekämpfen, die generelle Umkehrung der Steuerschuldnerschaft anwenden dürfen. Darüber hinaus 
sollten sie nachweisen, dass die geschätzten Gewinne aus der Steuerehrlichkeit und der Steuererhebung, die 
infolge der Einführung der generellen Umkehrung der Steuerschuldnerschaft erwartet werden, die geschätzte 
zusätzliche Gesamtbelastung für Unternehmen und Steuerbehörden überwiegen und dass den Unternehmen und 
Steuerbehörden keine höheren Kosten entstehen als aus der Anwendung anderer Gegenmaßnahmen. 
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(1) Stellungnahme vom 11. Dezember 2018 (P8_TA(2018)0496 ). 
(2) Stellungnahme vom 31. Mai 2017 (ABl. C 288 vom 31.8.2017, S. 52). 



(6)  Beschließt ein Mitgliedstaat die Anwendung der generellen Umkehrung der Steuerschuldnerschaft, so sollte er 
diese auf alle nicht grenzübergreifenden Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen anwenden, die einen 
bestimmten Schwellenwert je Umsatz übersteigen. Die Anwendung der generellen Umkehrung der Steuerschuld
nerschaft sollte nicht auf einen bestimmten Wirtschaftszweig beschränkt sein. 

(7)  Mitgliedstaaten, die beschließen, die generelle Umkehrung der Steuerschuldnerschaft anzuwenden, sollten spezielle 
elektronische Berichtspflichten für Steuerpflichtige einführen, damit das reibungslose Funktionieren und die 
effiziente Überwachung der Anwendung der generellen Umkehrung der Steuerschuldnerschaft gewährleistet sind. 
Dadurch sollten alle neuen Formen des Steuerbetrugs, wie die künstliche Aufspaltung der Steuerbemessungs
grundlage von Umsätzen, aufgedeckt und verhindert werden. 

(8)  Um beurteilen zu können, ob die Einführung der generellen Umkehrung der Steuerschuldnerschaft in einem 
Mitgliedstaat zur Betrugsverlagerung in andere Mitgliedstaaten führt und in welchem Maße das Funktionieren des 
Binnenmarkts möglicherweise gestört werden könnte, ist es angezeigt, eine spezielle Verpflichtung zum 
Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten, die die generelle Umkehrung der Steuerschuldnerschaft 
anwenden, und den Mitgliedstaaten, die diese nicht anwenden, vorzusehen. Der gesamte Informationsaustausch 
unterliegt den geltenden Bestimmungen über den Schutz personenbezogener Daten und über Vertraulichkeit, 
einschließlich der Ausnahmen und Einschränkungen, damit die Mitgliedstaaten oder die Union ihre Interessen im 
Steuerbereich wahren können. 

(9)  Um die Auswirkungen der Anwendung der generellen Umkehrung der Steuerschuldnerschaft auf betrügerische 
Aktivitäten auf transparente Weise zu bewerten, sollten von diesen Mitgliedstaaten vorab Beurteilungskriterien 
festgelegt werden, um das Ausmaß des Betrugs vor und nach der Anwendung der generellen Umkehrung der 
Steuerschuldnerschaft beurteilen zu können. 

(10)  Die Beschlüsse zur Genehmigung der generellen Umkehrung der Steuerschuldnerschaft würden für einen oder 
mehrere Mitgliedstaaten Auswirkungen auf den Haushalt haben. Dementsprechend sollte die Befugnis zur 
Genehmigung der Anwendung der generellen Umkehrung der Steuerschuldnerschaft dem Rat übertragen werden. 

(11)  Ein Mitgliedstaat, der sich für die Anwendung der generellen Umkehrung der Steuerschuldnerschaft entscheidet, 
sollte bei der Kommission beantragen, die Anwendung dieses Verfahrens vorzuschlagen, und sachdienliche 
Informationen vorlegen, damit die Kommission einen solchen Antrag beurteilen kann. Soweit erforderlich sollte 
die Kommission weitere Informationen anfordern können. 

(12) Aufgrund der unerwarteten Auswirkungen, die die Anwendung der generellen Umkehrung der Steuerschuld
nerschaft auf das Funktionieren des Binnenmarkts haben könnte, da die Betrugsfälle sich möglicherweise auf 
andere Mitgliedstaaten verlagern, die generelle Umkehrung der Steuerschuldnerschaft nicht anwenden, sollte der 
Rat als Schutzmaßnahme alle Durchführungsbeschlüsse aufheben können, mit denen die Anwendung dieses 
Verfahrens genehmigt wurde. Im Hinblick darauf, dass schnell reagiert werden muss, wenn erhebliche negative 
Auswirkungen auf den Binnenmarkt eingetreten sind, sollte das Verfahren der negativen Einstimmigkeit 
angewandt werden. 

(13)  Da die Auswirkungen der Umkehrung der Steuerschuldnerschaft ungewiss sind, sollte deren Anwendung befristet 
sein. 

(14)  Um die Auswirkungen auf den Binnenmarkt eng zu überwachen, sollten alle Mitgliedstaaten — falls die generelle 
Umkehrung der Steuerschuldnerschaft in mindestens einem Mitgliedstaat angewandt wird — der Kommission 
Berichte vorlegen, damit diese die Auswirkungen auf die Betrugsfälle, die Befolgungskosten für die Unternehmen 
und eine Verlagerung betrügerischer Aktivitäten infolge der Anwendung dieses Verfahrens beurteilen kann. 

(15)  Die Richtlinie 2006/112/EG des Rates (1) sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel 1 

In der Richtlinie 2006/112/EG wird folgender Artikel eingefügt: 

„Artikel 199c 

(1) Abweichend von Artikel 193 kann ein Mitgliedstaat bis zum 30. Juni 2022 eine generelle Umkehrung der 
Steuerschuldnerschaft auf nicht grenzübergreifende Lieferungen einführen, wonach die Mehrwertsteuer von dem 
Steuerpflichtigen geschuldet wird, an den Gegenstände oder Dienstleistungen geliefert werden, die alle einen 
Schwellenwert von 17 500 EUR je Umsatz übersteigen. 
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(1) Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347 vom 11.12.2006, 
S. 1). 



Ein Mitgliedstaat, der die generelle Umkehrung der Steuerschuldnerschaft einführen möchte, muss alle folgenden 
Bedingungen erfüllen: 

a)  Seine Mehrwertsteuerlücke im Jahr 2014, die gemäß der Methode und den Zahlen des von der Kommission 
veröffentlichten Abschlussberichts aus dem Jahr 2016 zur Mehrwertsteuerlücke vom 23. August 2016 berechnet 
und als Prozentsatz des Gesamtbetrags der geschuldeten Mehrwertsteuer ausgedrückt wird, liegt mindestens fünf 
Prozentpunkte über dem Medianwert der gemeinschaftlichen Mehrwertsteuerlücke; 

b) der Anteil des Karussellbetrugs an seiner gesamten Mehrwertsteuerlücke beläuft sich, gestützt auf die Folgenab
schätzung, die dem Gesetzgebungsvorschlag für diesen Artikel beigefügt war, auf mehr als 25 %; 

c)  er hat festgestellt, dass andere Gegenmaßnahmen nicht ausreichen, um den Karussellbetrug auf seinem 
Hoheitsgebiet zu bekämpfen, insbesondere unter Angabe der angewandten Gegenmaßnahmen und der 
besonderen Gründe für ihre mangelnde Wirksamkeit sowie der Gründe, warum die Verwaltungszusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer sich als unzureichend erwiesen hat; 

d)  er hat festgestellt, dass die geschätzten Gewinne aus der Steuerehrlichkeit und der Steuererhebung, die infolge der 
Einführung der generellen Umkehrung der Steuerschuldnerschaft erwartet werden, die geschätzte zusätzliche 
Gesamtbelastung für Unternehmen und Steuerbehörden um mindestens 25 % überwiegen; und 

e)  er hat festgestellt, dass die Einführung der generellen Umkehrung der Steuerschuldnerschaft nicht zu höheren 
Kosten für die Unternehmen und Steuerbehörden führt als die Anwendung anderer Gegenmaßnahmen. 

Der Mitgliedstaat fügt dem Antrag nach Absatz 3 die Berechnung der Mehrwertsteuerlücke gemäß der Methode 
und den Zahlen des in Unterabsatz 2 Buchstabe a dieses Absatzes genannten, von der Kommission 
veröffentlichten Berichts zur Mehrwertsteuerlücke bei. 

(2) Mitgliedstaaten, die die generelle Umkehrung der Steuerschuldnerschaft anwenden, richten geeignete und 
effiziente elektronische Berichtspflichten für alle Steuerpflichtigen und insbesondere für Steuerpflichtige ein, die von 
der Umkehrung der Steuerschuldnerschaft betroffene Gegenstände oder Dienstleistungen liefern oder erhalten, damit 
das reibungslose Funktionieren und die effiziente Überwachung der Anwendung der generellen Umkehrung der 
Steuerschuldnerschaft gewährleistet sind. 

(3) Mitgliedstaaten, die die generelle Umkehrung der Steuerschuldnerschaft anwenden möchten, richten einen 
Antrag mit folgenden Angaben an die Kommission: 

a)  ausführliche Begründung der Erfüllung der Bedingungen gemäß Absatz 1; 

b)  Beginn und Dauer der Anwendung der generellen Umkehrung der Steuerschuldnerschaft; 

c)  Maßnahmen zur Unterrichtung der Steuerpflichtigen über die Einführung der Anwendung der generellen 
Umkehrung der Steuerschuldnerschaft; und 

d)  ausführliche Beschreibung der Begleitmaßnahmen nach Absatz 2. 

Die Kommission kann innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags weitere Informationen — einschließlich 
zugrunde liegender Methoden, Annahmen, Studien und weiterer Belegunterlagen — anfordern, wenn sie der 
Meinung ist, dass ihr nicht alle notwendigen Informationen vorliegen. Der antragstellende Mitgliedstaat legt die 
erforderlichen Informationen innerhalb eines Monats nach Eingang der Anforderung vor. 

(4) Ist die Kommission der Auffassung, dass der Antrag den Anforderungen gemäß Absatz 3 entspricht, so 
unterbreitet sie spätestens drei Monate nach Eingang aller notwendigen Informationen dem Rat einen Vorschlag. Der 
Rat kann auf einen solchen Vorschlag der Kommission hin einstimmig den antragstellenden Mitgliedstaat 
ermächtigen, die generelle Umkehrung der Steuerschuldnerschaft anzuwenden. Ist die Kommission der Auffassung, 
dass der Antrag den Anforderungen gemäß Absatz 3 nicht entspricht, so teilt sie innerhalb der gleichen Frist dem 
antragstellenden Mitgliedstaat und dem Rat ihre Gründe mit. 

(5) Wird eine beträchtliche negative Auswirkung auf den Binnenmarkt gemäß Unterabsatz 2 dieses Absatzes 
festgestellt, schlägt die Kommission spätestens drei Monate nach Eingang aller notwendigen Informationen vor, alle 
Durchführungsbeschlüsse nach Absatz 4 aufzuheben, und zwar frühestens sechs Monate nach dem Inkrafttreten des 
ersten Durchführungsbeschlusses zur Ermächtigung eines Mitgliedstaats, die generelle Umkehrung der Steuerschuld
nerschaft anzuwenden. Diese Aufhebung gilt als vom Rat angenommen, es sei denn, der Rat beschließt einstimmig, 
den Kommissionsvorschlag abzulehnen, und zwar innerhalb von 30 Tagen, nachdem die Kommission ihn 
angenommen hat. 

Eine beträchtliche negative Auswirkung gilt als nachgewiesen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

a)  Mindestens ein Mitgliedstaat, der keine generelle Umkehrung der Steuerschuldnerschaft anwendet, informiert die 
Kommission über eine Zunahme des Mehrwertsteuerbetrugs in seinem Hoheitsgebiet aufgrund der Anwendung 
der generellen Umkehrung der Steuerschuldnerschaft; und 
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b)  die Kommission stellt u. a. anhand der von den in Buchstabe a dieses Unterabsatzes genannten Mitgliedstaaten 
gelieferten Informationen fest, dass die Zunahme des Mehrwertsteuerbetrugs in deren Hoheitsgebiet mit der 
Anwendung der Umkehrung der Steuerschuldnerschaft in einem oder mehreren Mitgliedstaaten zusammenhängt. 

(6) Mitgliedstaaten, die die generelle Umkehrung der Steuerschuldnerschaft anwenden, legen allen Mitgliedstaaten 
in elektronischer Form folgende Informationen vor: 

a)  die Namen der Personen, gegen die in den 12 Monaten vor dem Datum des Beginns der Anwendung der 
generellen Umkehrung der Steuerschuldnerschaft ein Straf- oder Verwaltungsverfahren wegen Mehrwertsteuerbe
trugs eingeleitet worden ist; und 

b)  die Namen der Personen — im Falle von juristischen Personen einschließlich der Namen ihrer Geschäftsführer —, 
deren Mehrwertsteuerregistrierung in diesem Mitgliedstaat nach der Einführung der generellen Umkehrung der 
Steuerschuldnerschaft beendet wurde; und 

c)  die Namen der Personen — im Falle von juristischen Personen einschließlich der Namen ihrer Geschäftsführer —, 
die nach der Einführung der generellen Umkehrung der Steuerschuldnerschaft für zwei aufeinanderfolgende 
Besteuerungszeiträume keine Mehrwertsteuererklärung abgegeben haben. 

Die Informationen gemäß Unterabsatz 1 Buchstaben a und b sind spätestens drei Monate nach Einführung der 
generellen Umkehrung der Steuerschuldnerschaft vorzulegen und danach alle drei Monate zu aktualisieren. Die 
Informationen gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe c sind spätestens neun Monate nach Einführung der generellen 
Umkehrung der Steuerschuldnerschaft vorzulegen und danach alle drei Monate zu aktualisieren. 

Mitgliedstaaten, die die generelle Umkehrung der Steuerschuldnerschaft anwenden, legen der Kommission spätestens 
ein Jahr nach Beginn der Anwendung einen Zwischenbericht vor. Dieser Bericht muss eine detaillierte Bewertung der 
Wirksamkeit der generellen Umkehrung der Steuerschuldnerschaft enthalten. Drei Monate nach dem Ende der 
Anwendung der generellen Umkehrung der Steuerschuldnerschaft legen die Mitgliedstaaten, die die generelle 
Umkehrung der Steuerschuldnerschaft angewandt haben, einen Abschlussbericht über die allgemeinen 
Auswirkungen vor. 

(7) Die Mitgliedstaaten, die die generelle Umkehrung der Steuerschuldnerschaft nicht anwenden, legen der 
Kommission einen Zwischenbericht über die Auswirkungen der Anwendung der generellen Umkehrung der 
Steuerschuldnerschaft in anderen Mitgliedstaaten auf ihr Hoheitsgebiet vor. Dieser Bericht wird der Kommission 
innerhalb von drei Monaten vorgelegt, nachdem die generelle Umkehrung der Steuerschuldnerschaft in einem 
Mitgliedstaat mindestens ein Jahr lang angewandt wurde. 

Wenn mindestens ein Mitgliedstaat die generelle Umkehrung der Steuerschuldnerschaft anwendet, legen die 
Mitgliedstaaten, die die generelle Umkehrung der Steuerschuldnerschaft nicht anwenden, der Kommission bis zum 
30. September 2022 einen Abschlussbericht über die Auswirkungen der Anwendung der generellen Umkehrung der 
Steuerschuldnerschaft in anderen Mitgliedstaaten auf ihr Hoheitsgebiet vor. 

(8) In den Berichten nach Absatz 6 prüfen die Mitgliedstaaten die Auswirkungen der Anwendung der generellen 
Umkehrung der Steuerschuldnerschaft auf der Grundlage folgender Bewertungskriterien: 

a)  Entwicklung der Mehrwertsteuerlücke; 

b) Entwicklung des Mehrwertsteuerbetrugs, insbesondere des Karussellbetrugs und des Betrugs auf Einzelhan
delsebene; 

c)  Entwicklung des Verwaltungsaufwands für die Steuerpflichtigen; 

d)  Entwicklung der Verwaltungskosten für die Steuerbehörden. 

(9) In den Berichten nach Absatz 7 prüfen die Mitgliedstaaten die Auswirkungen der Anwendung der generellen 
Umkehrung der Steuerschuldnerschaft auf der Grundlage folgender Bewertungskriterien: 

a) Entwicklung des Mehrwertsteuerbetrugs, insbesondere des Karussellbetrugs und des Betrugs auf Einzelhan
delsebene; 

b)  Verlagerung von Betrugsfällen aus Mitgliedstaaten, die die generelle Umkehrung der Steuerschuldnerschaft 
anwenden bzw. angewandt haben.“ 

Artikel 2 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt bis zum 30. Juni 2022. 
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Artikel 3 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Brüssel am 20. Dezember 2018. 

Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 
E. KÖSTINGER  
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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) 2018/2058 DES RATES 

vom 17. Dezember 2018 

zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen im 
Schwarzen Meer für 2019 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 43 Absatz 3, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Gemäß Artikel 43 Absatz 3 AEUV erlässt der Rat auf Vorschlag der Kommission die Maßnahmen zur Festsetzung 
und Aufteilung der Fangmöglichkeiten in der Fischerei. 

(2)  Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) sind unter 
Berücksichtigung der verfügbaren wissenschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen Gutachten einschließlich 
gegebenenfalls der Berichte des Wissenschafts-, Technik- und Wirtschaftsausschusses für die Fischerei (STECF) 
Bestandserhaltungsmaßnahmen zu erlassen. 

(3)  Es ist Aufgabe des Rates, die Maßnahmen zur Festsetzung und Aufteilung der Fangmöglichkeiten nach Fischereien 
oder Gruppen von Fischereien im Schwarzen Meer, gegebenenfalls einschließlich bestimmter, hiermit funktional 
verbundener Bedingungen, zu erlassen. Im Einklang mit Artikel 16 Absätze 1 und 4 der Verordnung (EU) 
Nr. 1380/2013 sind die Fangmöglichkeiten so auf die Mitgliedstaaten aufzuteilen, dass eine relative Stabilität der 
Fangtätigkeiten eines jeden Mitgliedstaats für jeden Fischbestand oder jede Fischerei sichergestellt ist und die in 
Artikel 2 Absatz 2 der genannten Verordnung festgelegten Ziele der Gemeinsamen Fischereipolitik berücksichtigt 
werden. 

(4)  Auf ihrer 41. Jahrestagung 2017 hat die Allgemeine Kommission für die Fischerei im Mittelmeer (GFCM) die 
Empfehlung GFCM/41/2017/4 über einen mehrjährigen Bewirtschaftungsplan für die Steinbuttfischerei im 
geografischen Untergebiet 29 (Schwarzes Meer) angenommen. In der Empfehlung wird eine zulässige 
Gesamtfangmenge (TAC) für Steinbutt für zwei Jahre (2018 und 2019) mit einer befristeten Zuweisung von 
Quoten festgesetzt. Diese Maßnahme sollte in Unionsrecht umgesetzt werden. 

(5)  Die Fangmöglichkeiten sollten auf der Grundlage der verfügbaren wissenschaftlichen Gutachten unter 
Berücksichtigung biologischer und sozioökonomischer Aspekte bei gleichzeitig fairer Behandlung aller Fischerei
sektoren und Berücksichtigung der Standpunkte festgesetzt werden, die bei der Anhörung der interessierten Kreise 
geäußert wurden. 

(6)  Gemäß den verfügbaren wissenschaftlichen Gutachten des STECF ist es erforderlich, die fischereiliche Sterblichkeit 
auf dem derzeitigen Niveau zu halten, um die Nachhaltigkeit des Sprottenbestands im Schwarzen Meer zu 
gewährleisten. 

27.12.2018 L 329/8 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

(1) Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über die Gemeinsame 
Fischereipolitik und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1954/2003 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates sowie zur Aufhebung der 
Verordnungen (EG) Nr. 2371/2002 und (EG) Nr. 639/2004 des Rates und des Beschlusses 2004/585/EG des Rates (ABl. L 354 vom 
28.12.2013, S. 22). 



(7)  Für die Nutzung der in der vorliegenden Verordnung festgesetzten Fangmöglichkeiten gilt die Verordnung (EG) 
Nr. 1224/2009 des Rates (1), insbesondere die Artikel 33 und 34 betreffend die Aufzeichnung von Fangmengen 
und die Übermittlung von Daten über ausgeschöpfte Fangmöglichkeiten. Zu diesem Zweck ist es erforderlich, die 
Codes festzulegen, die die Mitgliedstaaten verwenden müssen, wenn sie der Kommission Daten über Anlandungen 
von Beständen übermitteln, die unter diese Verordnung fallen. 

(8)  Gemäß Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 des Rates (2) ist festzulegen, für welche Bestände die dort 
festgelegten Maßnahmen gelten. 

(9)  In Bezug auf den Steinbuttbestand sollten weitere Erhaltungsmaßnahmen getroffen werden. Durch eine 
Beibehaltung der derzeit geltenden Schließungszeit von zwei Monaten vom 15. April bis 15. Juni würde der 
Bestand während der Laichzeit von Steinbutt weiterhin geschützt. Die Verwaltung des Fischereiaufwands und die 
Begrenzung der Fischerei auf 180 Fangtage pro Jahr hätten einen positiven Einfluss auf die Erhaltung des 
Steinbuttbestands. 

(10)  Um eine Unterbrechung der Fangtätigkeiten zu vermeiden und den Lebensunterhalt der Fischer in der Union zu 
sichern, müssen die betreffenden Fischereien im Schwarzen Meer am 1. Januar 2019 geöffnet werden. Aus 
Gründen der Dringlichkeit sollte diese Verordnung unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung in Kraft treten. 

(11)  Bei der Nutzung der Fangmöglichkeiten sollte das geltende Unionsrecht uneingeschränkt befolgt werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

KAPITEL I 

GEGENSTAND, GELTUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

Mit dieser Verordnung werden für 2019 die Fangmöglichkeiten für Fischereifahrzeuge der Union unter der Flagge 
Bulgariens und Rumäniens für die folgenden Bestände im Schwarzen Meer festgesetzt: 

a)  Sprotte (Sprattus sprattus), 

b)  Steinbutt (Psetta maxima). 

Artikel 2 

Geltungsbereich 

Diese Verordnung gilt für Fischereifahrzeuge der Union unter der Flagge Bulgariens oder Rumäniens, die im Schwarzen 
Meer fischen. 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

a)  „Schwarzes Meer“ das geografische Untergebiet 29 im Sinne des Anhangs I der Verordnung (EU) Nr. 1343/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (3); 

b)  „Fischereifahrzeug“ ein Schiff, das für die kommerzielle Nutzung biologischer Meeresressourcen ausgerüstet ist; 

c)  „Fischereifahrzeug der Union“ ein Fischereifahrzeug, das die Flagge eines Mitgliedstaats führt und in der Union 
registriert ist; 
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(1) Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 20. November 2009 zur Einführung einer Kontrollregelung der Union zur 
Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften der Gemeinsamen Fischereipolitik und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 847/96, 
(EG) Nr. 2371/2002, (EG) Nr. 811/2004, (EG) Nr. 768/2005, (EG) Nr. 2115/2005, (EG) Nr. 2166/2005, (EG) Nr. 388/2006, (EG) 
Nr. 509/2007, (EG) Nr. 676/2007, (EG) Nr. 1098/2007, (EG) Nr. 1300/2008, (EG) Nr. 1342/2008 sowie zur Aufhebung der 
Verordnungen (EWG) Nr. 2847/93, (EG) Nr. 1627/94 und (EG) Nr. 1966/2006 (ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 1). 

(2) Verordnung (EG) Nr. 847/96 des Rates vom 6. Mai 1996 zur Festlegung zusätzlicher Bestimmungen für die jahresübergreifende 
Verwaltung der TACs und Quoten (ABl. L 115 vom 9.5.1996, S. 3). 

(3) Verordnung (EU) Nr. 1343/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 mit Vorschriften für die Fischerei 
im Übereinkommensgebiet der GFCM (Allgemeine Kommission für die Fischerei im Mittelmeer) und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1967/2006 des Rates betreffend die Maßnahmen für die nachhaltige Bewirtschaftung der Fischereiressourcen im Mittelmeer 
(ABl. L 347 vom 30.12.2011, S. 44). 



d)  „Bestand“ eine biologische Ressource, die im Meer in einem bestimmten Bewirtschaftungsgebiet vorkommt; 

e)  „zulässige Gesamtfangmenge“ (total allowable catch, TAC) die Menge eines Bestands, die im Laufe eines Jahres 
gefangen werden darf; 

f)  „autonome Unionsquote“ eine Fangbeschränkung, die in Ermangelung einer vereinbarten TAC den Fischereifahrzeugen 
der Union autonom zugewiesen wird; 

g)  „analytische Quote“ eine autonome Unionsquote, für die eine analytische Bewertung vorliegt. 

h)  „analytische Bewertung“ eine mengenmäßige Bewertung von Tendenzen in einem bestimmten Bestand auf der 
Grundlage von Daten über die Biologie und Nutzung des Bestands, welche bei wissenschaftlicher Prüfung für 
ausreichend gut befunden wurden, um wissenschaftliche Empfehlungen für künftige Fangoptionen abzugeben. 

KAPITEL II 

FANGMÖGLICHKEITEN 

Artikel 4 

Aufteilung von Fangmöglichkeiten 

(1) Die autonome Unionsquote für Sprotte, die Aufteilung diese Quote auf die Mitgliedstaaten und die gegebenenfalls 
hiermit funktional verbundenen Bedingungen sind im Anhang aufgeführt. 

(2) Die TAC für Steinbutt in Unionsgewässern und für Fischereifahrzeuge der Union sowie die Aufteilung dieser TAC 
auf die Mitgliedstaaten und die gegebenenfalls hiermit funktional verbundenen Bedingungen sind im Anhang aufgeführt. 

Artikel 5 

Besondere Aufteilungsvorschriften 

Die Aufteilung der Fangmöglichkeiten auf die Mitgliedstaaten nach der vorliegenden Verordnung lässt Folgendes 
unberührt: 

a)  Tausch von Fangmöglichkeiten gemäß Artikel 16 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013; 

b)  Abzüge und Neuaufteilungen gemäß Artikel 37 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009; 

c)  Abzüge gemäß den Artikeln 105 und 107 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009. 

Artikel 6 

Verwaltung des Fischereiaufwands für Steinbutt 

Fischereifahrzeuge der Union, die Steinbutt im Schwarzen Meer befischen dürfen, dürfen unabhängig von der 
Gesamtlänge des Schiffs nicht an mehr als 180 Fangtagen pro Jahr fischen. 

KAPITEL III 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 7 

Datenübermittlung 

Wenn die Mitgliedstaaten der Kommission gemäß Artikel 33 und 34 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 Daten über 
die angelandeten Bestandsmengen übermitteln, so verwenden sie die im Anhang der vorliegenden Verordnung 
angegebenen Bestandscodes. 

Artikel 8 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Januar 2019. 
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 17. Dezember 2018. 

Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 
E. KÖSTINGER  
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ANHANG 

In den Tabellen dieses Anhangs sind die TACs und Quoten in Tonnen Lebendgewicht und gegebenenfalls die funktional 
mit ihnen verbundenen Bedingungen angegeben. 

Art: Sprotte 
Sprattus sprattus 

Gebiet: Unionsgewässer im Schwarzen Meer 
(SPR/F3742C) 

Bulgarien 8 032,50   

Rumänien 3 442,50   

Union 11 475   

TAC Nicht zutreffend/Nicht 
vereinbart  

Analytische Quote 

Artikel 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 847/96 gilt nicht. 

Artikel 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 847/96 gilt nicht.   

Art: Steinbutt 
Psetta maxima 

Gebiet: Unionsgewässer im Schwarzen Meer 
(TUR/F3742C) 

Bulgarien 57   

Rumänien 57   

Union 114 (*)   

TAC 644  Analytische TAC 

Artikel 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 847/96 gilt nicht. 

Artikel 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 847/96 gilt nicht.   

(*)  Fischfang, einschließlich Umladung, Anbordnahme, Anlandung und Erstverkauf, ist zwischen dem 15. April und dem 15. Juni 2019 
untersagt.  
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BESCHLÜSSE 

BESCHLUSS (EU) 2018/2059 DES RATES 

vom 29. November 2018 

über den im Namen der Europäischen Union im Gemeinsamen EWR-Ausschuss zur Änderung des 
Anhangs IX (Finanzdienstleistungen) des EWR-Abkommens zu vertretenden Standpunkt 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 114 in Verbindung mit 
Artikel 218 Absatz 9, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2894/94 des Rates vom 28. November 1994 mit Durchführungsvorschriften zum 
Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (1), insbesondere auf Artikel 1 Absatz 3, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (2) (im Folgenden „EWR-Abkommen“) trat am 1. Januar 
1994 in Kraft. 

(2)  Gemäß Artikel 98 des EWR-Abkommens kann der Gemeinsame EWR-Ausschuss beschließen, unter anderem 
Anhang IX jenes Abkommens zu ändern, der Bestimmungen über Finanzdienstleistungen enthält. 

(3)  Die Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments und des Rates (3) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

(4)  Die Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates (4) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

(5)  Die Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 der Kommission (5) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(6)  Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden. 

(7)  Daher sollte der von der Union im Gemeinsamen EWR-Ausschuss zu vertretende Standpunkt auf den beigefügten 
Entwurf eines Beschlusses beruhen — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Standpunkt, der im Namen der Union im Gemeinsamen EWR-Ausschuss zu der vorgeschlagenen Änderung des 
Anhangs IX (Finanzdienstleistungen) des EWR-Abkommens zu vertreten ist, beruht auf den Entwürfen von Beschlüssen 
des Gemeinsamen EWR-Ausschusses, die dem vorliegenden Beschluss beigefügt sind. 
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(1) ABl. L 305 vom 30.11.1994, S. 6. 
(2) ABl. L 1 vom 3.1.1994, S. 3. 
(3) Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben bei 

Geldtransfers und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 1). 
(4) Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des 

Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und 
der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73). 

(5) Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 der Kommission vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/849 des 
Europäischen Parlaments und des Rates durch Ermittlung von Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen 
(ABl. L 254 vom 20.9.2016, S. 1). 



Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 29. November 2018. 

Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 
M. SCHRAMBÖCK  
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ENTWURF  

BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. …/… 

vom … 

zur Änderung des Anhangs IX (Finanzdienstleistungen) des EWR-Abkommens 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 über die 
Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 (1) ist in 
das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Mit der Verordnung (EU) 2015/847 wird die Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 aufgehoben, die in das EWR- 
Abkommen aufgenommen wurde und daher aus diesem zu streichen ist. 

(3)  Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang IX des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:  

1. Der Wortlaut von Nummer 23ba (Richtlinie 2006/70/EG der Kommission) erhält folgende Fassung: 

„32015 R 0847: Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 über die 
Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 (ABl. L 141 
vom 5.6.2015, S. 1). 

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgender Anpassung: 

Abweichend von den Artikeln 4 und 6 werden bei Geldtransfers in Schweizer Franken in Liechtenstein sowie aus und 
nach Liechtenstein innerhalb seiner Währungsunion mit der Schweiz die nach den Artikeln 4 und 6 erforderlichen 
Angaben erhoben und auf Antrag des Zahlungsdienstleisters des Begünstigten innerhalb von drei Arbeitstagen zur 
Verfügung gestellt, müssen jedoch nicht wie in den Artikeln 4 und 6 vorgesehen unverzüglich mit den Geldtransfers 
übermittelt werden. Diese Ausnahmeregelung gilt während eines Übergangszeitraums, der am 31. Dezember 2022 
endet.“  

2. Der Wortlaut von Nummer 23d (Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates) wird 
gestrichen. 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2015/847 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am […] in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens 
vorliegen (*), oder am Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. …/… vom … (2) 
[zur Aufnahme der vierten Geldwäscherichtlinie (Celex 32015L0849) in das EWR-Abkommen], je nachdem, welcher 
Zeitpunkt der spätere ist. 
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(1) ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 1. 
(*) [Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.] [Das Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen 

wurde mitgeteilt.] 
(2) ABl. L … 



Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel … 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Der Präsident Die Sekretäre des Gemeinsamen EWR-Ausschusses   
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ENTWURF  

BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. …/… 

vom … 

zur Änderung des Anhangs IX (Finanzdienstleistungen) des EWR-Abkommens 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung 
der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung 
der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 
2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (1) ist in 
das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Die Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 der Kommission vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 
(EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates durch Ermittlung von Drittländern mit hohem Risiko, 
die strategische Mängel aufweisen (2) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(3)  Mit der Richtlinie (EU) 2015/849 werden die Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates (3) und die Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (4) aufgehoben, die in das EWR-Abkommen 
aufgenommen wurden und daher aus diesem zu streichen sind. 

(4)  Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang IX des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:  

1. Der Wortlaut von Nummer 23b (Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates) erhält folgende 
Fassung: 

„32015 L 0849: Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur 
Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission 
(ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73). 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgender Anpassung: 

a)  Artikel 3 Absatz 4 Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

‚Betrug zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union in folgendem Sinne, zumindest in schweren Fällen: 

i)  im Falle von Ausgaben jede vorsätzliche Handlung oder Unterlassung betreffend 

—  die Verwendung oder Vorlage falscher, unrichtiger oder unvollständiger Erklärungen oder Unterlagen mit 
der Folge, dass Mittel aus dem Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union oder aus den Haushalten, die 
von der Europäischen Union oder in deren Namen verwaltet werden, unrechtmäßig erlangt oder 
einbehalten werden, 

—  das Verschweigen einer Information unter Verletzung einer spezifischen Pflicht mit derselben Folge, 

—  die missbräuchliche Verwendung dieser Mittel zu anderen Zwecken als denen, für die sie ursprünglich 
gewährt wurden; 
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ii)  im Falle von Einnahmen im Sinne des Beschlusses des Rates vom 29. September 2000 über das System der 
Eigenmittel der Europäischen Gemeinschaften (1) jede vorsätzliche Handlung oder Unterlassung betreffend 

—  die Verwendung oder Vorlage falscher, unrichtiger oder unvollständiger Erklärungen oder Unterlagen mit 
der Folge, dass Mittel aus dem Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union oder aus den Haushalten, die 
von der Europäischen Union oder in deren Namen verwaltet werden, rechtswidrig vermindert werden, 

—  das Verschweigen einer Information unter Verletzung einer spezifischen Pflicht mit derselben Folge, 

—  die missbräuchliche Verwendung eines rechtmäßig erlangten Vorteils mit derselben Folge. 

Als schwerer Betrug gilt ein Betrug, bei dem es um einen Mindestbetrag geht, der nicht höher als 50 000 EURO 
festzusetzen ist.‘“  

2. Der Wortlaut von Nummer 23ba (Richtlinie 2006/70/EG der Kommission) erhält folgende Fassung: 

„32016 R 1675: Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 der Kommission vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der 
Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates durch Ermittlung von Drittländern mit hohem 
Risiko, die strategische Mängel aufweisen (ABl. L 254 vom 20.9.2016, S. 1).“.  

3. Unter Nummer 31bc (Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates) wird folgender 
Gedankenstrich angefügt: 

„—  32015 L 0849: Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 
(ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73).“. 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Richtlinie (EU) 2015/849 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am […] in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens 
vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am … 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Der Präsident Die Sekretäre des Gemeinsamen EWR-Ausschusses   
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Erklärung der EFTA-Staaten 

zu dem Beschluss Nr. […] zur Aufnahme der Richtlinie (EU) 2015/849 in das EWR-Abkommen 

Die Richtlinie (EU) 2015/849 enthält Bestimmungen mit Verweisen auf Rechtsakte, die auf der Grundlage von 
Titel V AEUV erlassen wurden. Es sei darauf hingewiesen, dass die Aufnahme von Rechtsakten mit solchen 
Bestimmungen in das EWR-Abkommen nicht bedeutet, dass die nach Titel V AEUV erlassenen Rechtsvorschriften der 
Europäischen Union in den Geltungsbereich des EWR-Abkommens fallen.   

Gemeinsame Erklärung der Vertragsparteien 

zu dem Beschluss Nr. […] zur Aufnahme der Richtlinie (EU) 2015/849 in das EWR-Abkommen 

Die Vertragsparteien sind übereingekommen, schweren Betrug zum Nachteil der finanziellen Interessen der Europäischen 
Union in die Liste der Vortaten zur Geldwäsche aufzunehmen. Aus praktischen Gründen wurde die vierte Geldwäscher
ichtlinie (Richtlinie (EU) 2015/849) ohne gegenseitige Vereinbarung über einen entsprechenden Schutz der finanziellen 
Interessen der EWR-EFTA-Staaten aufgenommen. Dennoch gelten die in Artikel 1 des EWR-Abkommens geregelten und 
in Erwägungsgrund 4 des EWR-Abkommens genannten Grundsätze der Gegenseitigkeit und Homogenität auch in 
vollem Umfang für den gegenseitigen Schutz vor Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der Vertragsparteien 
im Sinne [dieses Beschlusses].  
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DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2018/2060 DES RATES 

vom 20. Dezember 2018 

zur Änderung der Entscheidung 2009/791/EG zur Ermächtigung Deutschlands, weiterhin eine 
von den Artikeln 168 und 168a der Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame 

Mehrwertsteuersystem abweichende Regelung anzuwenden 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersys
tem (1), insbesondere auf Artikel 395 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Artikel 168 und 168a der Richtlinie 2006/112/EG regeln das Recht Steuerpflichtiger, die Mehrwertsteuer auf 
die Gegenstände und Dienstleistungen, die ihnen für die Zwecke ihrer besteuerten Umsätze geliefert bzw. erbracht 
wurden, abzuziehen. Deutschland wurde zur Einführung einer Ausnahmeregelung ermächtigt, die darauf abzielt, 
die anfallende Mehrwertsteuer auf Gegenstände und Dienstleistungen, die zu mehr als 90 % für den privaten 
Bedarf des Steuerpflichtigen oder seines Personals oder allgemein für unternehmensfremde Zwecke oder 
nichtwirtschaftliche Tätigkeiten verwendet werden, vom Recht auf Vorsteuerabzug auszuschließen. 

(2)  Ursprünglich wurde Deutschland mit der Entscheidung 2000/186/EG des Rates (2) ermächtigt, von den Artikeln 6 
und 17 der Richtlinie 77/388/EWG des Rates (3) abweichende Sondermaßnahmen einzuführen und bis zum 
31. Dezember 2002 anzuwenden. Mit der Entscheidung 2003/354/EG des Rates (4) wurde Deutschland 
ermächtigt, eine von Artikel 17 der Richtlinie 77/388/EWG abweichende Regelung bis zum 30. Juni 2004 
anzuwenden. Mit der Entscheidung 2004/817/EG des Rates (5) wurde die Ermächtigung bis zum 31. Dezember 
2009 verlängert. 

(3)  Mit der Entscheidung 2009/791/EG des Rates (6) wurde Deutschland ermächtigt, eine von Artikel 168 der 
Richtlinie 2006/112/EG abweichende Sondermaßnahme bis zum 31. Dezember 2012 weiterhin anzuwenden. Mit 
dem Durchführungsbeschluss 2012/705/EU des Rates (7) wurde Deutschland ermächtigt, eine von den 
Artikeln 168 und 168a abweichende Sondermaßnahme bis zum 31. Dezember 2015, und mit dem Durchfüh
rungsbeschluss (EU) 2015/2428 des Rates (8) bis zum 31. Dezember 2018 anzuwenden. 

(4)  Mit einem am 10. September 2018 bei der Kommission registrierten Schreiben beantragte Deutschland die 
Ermächtigung, weiterhin die von den Artikeln 168 und 168a der Richtlinie 2006/112/EG abweichende 
Sondermaßnahme anzuwenden, um Gegenstände und Dienstleistungen, die der Steuerpflichtige zu mehr als 90 % 
für private oder unternehmensfremde Zwecke einschließlich nichtwirtschaftlicher Tätigkeiten nutzt, vollständig 
vom Recht auf Vorsteuerabzug auszuschließen. Gemäß Artikel 2 der Entscheidung 2009/791/EG des Rates war 
dem Antrag ein Bericht über die Anwendung der abweichenden Sondermaßnahme beigefügt, der eine 
Überprüfung des angewandten Aufteilungsschlüssels für das Vorsteuerabzugsrecht enthält. 
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(6) Entscheidung 2009/791/EG des Rates vom 20. Oktober 2009 zur Ermächtigung der Bundesrepublik Deutschland, weiterhin eine von 
Artikel 168 der Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem abweichende Regelung anzuwenden (ABl. L 283 
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(7) Durchführungsbeschluss 2012/705/EU des Rates vom 13. November 2012 zur Änderung der Entscheidung 2009/791/EG und des 
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(8) Durchführungsbeschluss (EU) 2015/2428 des Rates vom 10. Dezember 2015 zur Änderung der Entscheidung 2009/791/EG und des 
Durchführungsbeschlusses 2009/1013/EU zur Ermächtigung Deutschlands bzw. Österreichs, weiterhin eine von den Artikeln 168 und 
168a der Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem abweichende Regelung anzuwenden (ABl. L 334 vom 
22.12.2015, S. 12). 



(5)  Mit Schreiben vom 14. September 2018 übermittelte die Kommission gemäß Artikel 395 Absatz 2 Unterabsatz 2 
der Richtlinie 2006/112/EG den Antrag Deutschlands an die anderen Mitgliedstaaten. Mit Schreiben vom 
17. September 2018 teilte die Kommission Deutschland mit, dass sie über alle für die Beurteilung des Antrags 
zweckdienlichen Angaben verfügte. 

(6)  Deutschland zufolge hat sich die Sondermaßnahme als äußerst wirksam für die Vereinfachung der Steuererhebung 
sowie die Verhinderung der Steuerhinterziehung und -umgehung erwiesen. Durch die Maßnahme wird der 
administrative Aufwand für Unternehmen und Steuerverwaltungen verringert, da es sich erübrigt, die Anschluss
verwendung der Gegenstände und Dienstleistungen zu überwachen, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs vom 
Vorsteuerabzug ausgeschlossen waren. Daher sollte Deutschland ermächtigt werden, die Sondermaßnahme 
während eines weiteren befristeten Zeitraums bis zum 31. Dezember 2021 anzuwenden. 

(7)  Falls Deutschland eine Verlängerung über das Jahr 2021 hinaus für erforderlich hält, sollte es der Kommission bis 
zum 31. März 2021 einen Verlängerungsantrag zusammen mit einem Bericht über die Anwendung der 
Sondermaßnahme vorlegen, der eine Überprüfung des angewandten Aufteilungsschlüssels enthält. 

(8)  Die Sondermaßnahme wird keine nachteiligen Auswirkungen auf die Mehrwertsteuer-Eigenmittel der Union 
haben. 

(9)  Die Entscheidung 2009/791/EG sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Artikel 2 der Entscheidung 2009/791/EG erhält folgende Fassung: 

„Artikel 2 

Diese Entscheidung gilt bis zum 31. Dezember 2021. 

Jeder Antrag auf Verlängerung der in dieser Entscheidung vorgesehenen Ausnahmeregelung ist der Kommission bis 
zum 31. März 2021 vorzulegen. 

Einem solchen Antrag ist ein Bericht über die Anwendung dieser Regelung beizufügen, der eine Überprüfung des 
Aufteilungsschlüssels für das Vorsteuerabzugsrecht auf der Grundlage dieser Entscheidung enthält.“ 

Artikel 2 

Dieser Beschluss wird am Tag seiner Bekanntgabe wirksam. 

Er gilt ab dem 1. Januar 2019. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss ist an die Bundesrepublik Deutschland gerichtet. 

Geschehen zu Brüssel am 20. Dezember 2018. 

Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 
E. KÖSTINGER  
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BESCHLUSS (GASP) 2018/2061 DES POLITISCHEN UND SICHERHEITSPOLITISCHEN KOMITEES 

vom 18. Dezember 2018 

zur Verlängerung des Mandats des Leiters der Mission der Europäischen Union zur Unterstützung 
des integrierten Grenzmanagements in Libyen (EUBAM Libya) (EUBAM Libya/2/2018) 

DAS POLITISCHE UND SICHERHEITSPOLITISCHE KOMITEE — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 38 Absatz 3, 

gestützt auf den Beschluss 2013/233/GASP des Rates vom 22. Mai 2013 über die Mission der Europäischen Union zur 
Unterstützung des integrierten Grenzmanagements in Libyen (EUBAM Libyen) (1), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Gemäß dem Beschluss 2013/233/GASP ist das Politische und Sicherheitspolitische Komitee (PSK) im Einklang mit 
Artikel 38 des Vertrags ermächtigt, geeignete Beschlüsse zur Wahrnehmung der politischen Kontrolle und 
strategischen Leitung der EUBAM Libya zu fassen, einschließlich insbesondere des Beschlusses zur Ernennung 
eines Missionsleiters. 

(2)  Das PSK hat am 30. August 2016 den Beschluss (GASP) 2016/1634 (2) erlassen, mit dem Herr Vincenzo 
TAGLIAFERRI für den Zeitraum vom 1. September 2016 bis zum 21. August 2017 zum Leiter der Mission 
EUBAM Libya ernannt wurde. 

(3)  Der Rat hat am 17. Juli 2017 den Beschluss (GASP) 2017/1342 (3) erlassen, mit dem das Mandat der EUBAM 
Libya vom 22. August 2017 bis zum 31. Dezember 2018 verlängert wurde. 

(4)  Das PSK hat am 18. Juli 2017 den Beschluss (GASP) 2017/1401 (4) erlassen, mit dem das Mandat von Herrn 
Vincenzo TAGLIAFERRI als Leiter der Mission EUBAM Libya vom 22. August 2017 bis zum 21. August 2018 
verlängert wurde. 

(5)  Das PSK hat am 20. März 2018 den Beschluss (GASP) 2018/558 (5) erlassen, mit dem das Mandat von Herrn 
Vincenzo TAGLIAFERRI als Leiter der Mission EUBAM Libya vom 22. August 2018 bis zum 31. Dezember 2018 
verlängert wird. 

(6)  Der Rat hat am 17. Dezember 2018 den Beschluss (GASP) 2018/2009 (6) erlassen, mit dem das Mandat der 
EUBAM Libya vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2020 verlängert wird. 

(7)  Die Hohe Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik hat vorgeschlagen, das Mandat von Herrn 
Vincenzo TAGLIAFERRI als Leiter der Mission EUBAM Libya vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 zu 
verlängern — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Das Mandat von Herrn Vincenzo TAGLIAFERRI als Leiter der Mission EUBAM Libya wird bis zum 31. Dezember 2019 
verlängert. 
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Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Er gilt ab 1. Januar 2019. 

Geschehen zu Brüssel am 18. Dezember 2018 

Im Namen des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees 

Die Vorsitzende 
S. FROM-EMMESBERGER  
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BESCHLUSS (GASP) 2018/2062 DES POLITISCHEN UND SICHERHEITSPOLITISCHEN KOMITEES 

vom 18. Dezember 2018 

über die Verlängerung des Mandats des Leiters der Mission der Europäischen Union zum Ausbau 
der Kapazitäten in Somalia (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2018) 

DAS POLITISCHE UND SICHERHEITSPOLITISCHE KOMITEE — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 38 Absatz 3, 

gestützt auf den Beschluss 2012/389/GASP des Rates vom 16. Juli 2012 über die Mission der Europäischen Union zum 
Ausbau der Kapazitäten in Somalia (EUCAP Somalia) (1), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Gemäß Artikel 9 Absatz 1 des Beschlusses 2012/389/GASP ist das Politische und Sicherheitspolitische Komitee 
(PSK) ermächtigt, die entsprechenden Beschlüsse gemäß Artikel 38 des Vertrags zum Zweck der Ausübung der 
politischen Kontrolle und der strategischen Leitung der Mission der Europäischen Union zum Ausbau der 
regionalen maritimen Kapazitäten am Horn von Afrika (EUCAP NESTOR) zu fassen, einschließlich des 
Beschlusses zur Ernennung eines Missionsleiters. 

(2)  Am 12. Dezember 2016 wurde durch den Beschluss (GASP) 2016/2240 (2) des Rates das Mandat der Mission 
EUCAP Nestor bis zum 31. Dezember 2018 verlängert und die Mission in EUCAP Somalia umbenannt. Durch 
den Beschluss des Rates wurde „Mission zum Ausbau der regionalen maritimen Kapazitäten am Horn von Afrika 
(im Folgenden ‚EUCAP Nestor‘)“ durch „Mission zum Ausbau der Kapazitäten in Somalia (im Folgenden ‚EUCAP 
Somalia‘)“ ersetzt. 

(3)  Am 10. Dezember 2018 wurde durch den Beschluss (GASP) 2018/1942 des Rates (3) das Mandat der Mission 
EUCAP Somalia bis zum 31. Dezember 2020 verlängert. 

(4)  Am 26. Juli 2016 hat das PSK den Beschluss EUCAP NESTOR/1/2016 (4) erlassen, mit dem Frau Maria-Cristina 
STEPANESCU für die Zeit vom 1. September 2016 bis zum 12. Dezember 2016 zur Leiterin von EUCAP NESTOR 
ernannt wurde. 

(5)  Am 10. Januar 2017 hat das PSK den Beschluss EUCAP Somalia/1/2017 (5) erlassen, mit dem das Mandat von 
Frau Maria-Cristina STEPANESCU als Leiterin der EUCAP Somalia vom 13. Dezember 2016 bis zum 12. Dezember 
2017 verlängert wurde. 

(6)  Am 31. Oktober 2017 hat das PSK den Beschluss EUCAP Somalia/2/2017 (6) erlassen, mit dem das Mandat von 
Frau Maria-Cristina STEPANESCU als Leiterin der EUCAP Somalia vom 13. Dezember 2017 bis zum 31. Dezember 
2018 verlängert wurde. 

(7)  Die Hohe Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik hat vorgeschlagen, das Mandat von Frau Maria- 
Cristina STEPANESCU als Leiterin der EUCAP Somalia vom 1. Januar 2019 bis zum 31. August 2019 zu 
verlängern — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Das Mandat von Frau Maria-Cristina STEPANESCU als Leiterin der EUCAP Somalia wird bis zum 31. August 2019 
verlängert. 
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(1) ABl. L 187 vom 17.7.2012, S. 40. 
(2) Beschluss (GASP) 2016/2240 des Rates vom 12. Dezember 2016 zur Änderung des Beschlusses 2012/389/GASP über die Mission der 

Europäischen Union zum Ausbau der regionalen maritimen Kapazitäten am Horn von Afrika (EUCAP NESTOR) (ABl. L 337 vom 
13.12.2016, S. 18). 

(3) Beschluss (GASP) 2018/1942 vom10. Dezember 2018 zur Verlängerung und Änderung des Beschlusses 2012/389/GASP über die 
Mission der Europäischen Union zum Ausbau der Kapazitäten in Somalia (EUCAP Somalia) (ABl. L 314 vom 11.12.2018, S. 56). 

(4) Beschluss (GASP) 2016/1633 des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees vom 26. Juli 2016 über die Ernennung des 
Missionsleiters der Mission der Europäischen Union zum Ausbau der regionalen maritimen Kapazitäten am Horn von Afrika (EUCAP 
NESTOR) (EUCAP NESTOR/1/2016) (ABl. L 243 vom 10.9.2016, S. 8). 

(5) Beschluss (GASP) 2017/114 des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees vom 10. Januar 2017 über die Verlängerung des 
Mandats des Leiters der Mission der Europäischen Union zum Ausbau der Kapazitäten in Somalia (EUCAP Somalia/1/2017) (ABl. L 18 
vom 24.1.2017, S. 49). 

(6) Beschluss (GASP) 2017/2059 des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees vom 31. Oktober 2017 über die Verlängerung des 
Mandats des Leiters der Mission der Europäischen Union zum Ausbau der Kapazitäten in Somalia (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/ 
2/2017) (ABl. L 294 vom 11.11.2017, S. 40). 



Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 18. Dezember 2018. 

Im Namen des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees 

Die Vorsitzende 
S. FROM-EMMESBERGER  
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BESCHLUSS (GASP) 2018/2063 DES POLITISCHEN UND SICHERHEITSPOLITISCHEN KOMITEES 

vom 18. Dezember 2018 

zur Verlängerung des Mandats des Missionsleiters der GSVP-Mission der Europäischen Union in 
Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2018) 

DAS POLITISCHE UND SICHERHEITSPOLITISCHE KOMITEE — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 38 Absatz 3, 

gestützt auf den Beschluss 2014/219/GASP des Rates vom 15. April 2014 über eine GSVP-Mission der Europäischen 
Union in Mali (EUCAP Sahel Mali) (1), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Gemäß dem Beschluss 2014/219/GASP ist das Politische und Sicherheitspolitische Komitee (PSK) ermächtigt, 
geeignete Beschlüsse nach Artikel 38 des Vertrags zur Wahrnehmung der politischen Kontrolle und strategischen 
Leitung der Mission EUCAP Sahel Mali zu fassen, einschließlich des Beschlusses zur Ernennung eines 
Missionsleiters. 

(2)  Am 9. Januar 2018 hat das PSK den Beschluss (GASP) 2018/57 (2) erlassen, mit dem Herr Philippe RIO für den 
Zeitraum vom 15. Januar 2018 bis zum 14. Januar 2019 zum Missionsleiter der EUCAP Sahel Mali ernannt 
wurde. 

(3)  Am 17. Dezember 2018 hat der Rat den Beschluss (GASP) 2018/2008 (3) erlassen, mit dem das Mandat der 
EUCAP Sahel Mali bis zum 28. Februar 2019 verlängert wurde. 

(4)  Die Hohe Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik hat vorgeschlagen, das Mandat von Herrn 
Philippe RIO als Missionsleiter der EUCAP Sahel Mali ab dem 15. Januar 2019 zu verlängern — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Das Mandat von Herrn Philippe RIO als Missionsleiter der EUCAP Sahel Mali wird ab dem 15. Januar 2019 verlängert. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Seine Geltungsdauer endet am 28. Februar 2019. 

Geschehen zu Brüssel am 18. Dezember 2018. 

Im Namen des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees 

Die Vorsitzende 
S. FROM-EMMESBERGER  
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(1) ABl. L 113 vom 16.4.2014, S. 21. 
(2) Beschluss (GASP) 2018/57 des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees vom 9. Januar 2018 zur Verlängerung des Mandats des 

Missionsleiters der GSVP-Mission der Europäischen Union in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2018) (ABl. L 10 vom 
13.1.2018, S. 14). 

(3) Beschluss (GASP) 2018/2008 des Rates vom 17. Dezember 2018 zur Änderung und Verlängerung des Beschlusses 2014/219/GASP 
über die GSVP-Mission der Europäischen Union in Mali (EUCAP Sahel Mali) (ABl. L 322 vom 18.12.2018, S. 24). 



BESCHLUSS (EU) 2018/2064 DER EUROPÄISCHEN WERTPAPIER- UND MARKTAUF
SICHTSBEHÖRDE 

vom 14. Dezember 2018 

über die Verlängerung des vorübergehenden Verbots der Vermarktung, des Vertriebs und des 
Verkaufs binärer Optionen an Kleinanleger 

DER RAT DER AUFSEHER DER EUROPÄISCHEN WERTPAPIER- UND MARKTAUFSICHTSBEHÖRDE — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 
zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur 
Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (1), 
insbesondere auf Artikel 9 Absatz 5, Artikel 43 Absatz 2 und Artikel 44 Absatz 1, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über 
Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (2), insbesondere auf Artikel 40, 

gestützt auf die Delegierte Verordnung (EU) 2017/567 der Kommission vom 18. Mai 2016 zur Ergänzung der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Begriffsbestimmungen, 
Transparenz, Portfoliokomprimierung und Aufsichtsmaßnahmen zur Produktintervention und zu den Positionen (3), 
insbesondere auf Artikel 19, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Mit Beschluss (EU) 2018/795 (4) verbot die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) die 
Vermarktung, den Vertrieb und den Verkauf binärer Optionen an Kleinanleger mit Wirkung vom 2. Juli 2018 für 
einen Zeitraum von drei Monaten. 

(2)  Gemäß Artikel 40 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 muss die ESMA in geeigneten Zeitabständen, 
mindestens aber alle drei Monate eine vorübergehende Produktinterventionsmaßnahme überprüfen. 

(3)  Mit Beschluss (EU) 2018/1466 (5) verlängerte und änderte die ESMA das vorübergehende Verbot der 
Vermarktung, des Vertriebs und des Verkaufs binärer Optionen an Kleinanleger mit Wirkung vom 2. Oktober 
2018 für einen Zeitraum von drei Monaten. 

(4)  Die durch die ESMA vorgenommene weitere Überprüfung des Verbots binärer Optionen stützte sich unter 
anderem auf eine Umfrage unter nationalen zuständigen Behörden (6) über die praktische Anwendung und 
Auswirkung der Produktinterventionsmaßnahme sowie zusätzliche Informationen der nationalen zuständigen 
Behörden und Interessenträger. 

(5) Die nationalen zuständigen Behörden fanden nur begrenzt Beispiele für die Nichteinhaltung der Produktinterven
tionsmaßnahmen der ESMA. Außerdem wurden Firmen, die binäre Optionen vermarkten, vertreiben oder 
verkaufen, seit Ankündigung der vereinbarten Maßnahmen am 27. März 2018 keine neuen Zulassungen erteilt. 

(6)  Die nationalen zuständigen Behörden berichteten von einem leichten Anstieg der Zahl der Kunden, die auf 
Antrag als professionelle Kunden eingestuft wurden. Die Zahl der auf Antrag als professionell eingestuften 
Kunden ist jedoch im Vergleich zur bisherigen Zahl von Kleinanlegern bei Anbietern binärer Optionen relativ 
niedrig. Die ESMA ist sich der Tatsache bewusst, dass sich Firmen aus Drittländern aktiv an Kunden aus der 
Europäischen Union wenden. Ohne Zulassung oder Registrierung in der Union dürfen diese Firmen jedoch in der 
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(1) ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84. 
(2) ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 84. 
(3) ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 90. 
(4) Beschluss (EU) 2018/795 der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde vom 22. Mai 2018 über ein vorübergehendes 

Verbot der Vermarktung, des Vertriebs und des Verkaufs binärer Optionen an Kleinanleger in der Union in Übereinstimmung mit 
Artikel 40 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 136 vom 1.6.2018, S. 31). 

(5) Beschluss (EU) 2018/1466 der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde vom 21. September 2018 zur Verlängerung und 
Änderung des vorübergehenden Verbots der Vermarktung, des Vertriebs und des Verkaufs binärer Optionen an Kleinanleger gemäß 
Beschluss (EU) 2018/795 (ABl. L 245 vom 1.10.2018, S. 17). 

(6) 24 nationale zuständige Behörden haben geantwortet: Financial Market Authority (AT — FMA), Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CY — CySEC), Czech National Bank (CZ — CNB), Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (DE — BaFiN), 
Finanstilsynet (DK — Finanstilsynet), Hellenic Capital Markets Commission (EL — HCMC), Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(ES — CNMV), Finnish Financial Supervisory Authority (FI — FSA), Autorité des Marchés Financiers (FR — AMF), Magyar Nemzeti Bank 
(HU — MNB), Central Bank of Ireland (IE — CBI), Financial Supervisory Authority (IS — FME), Commissione Nazionale per le Società e 
la Borsa (IT — Consob), Commission de Surveillance du Secteur Financier (LU — CSSF), Malta Financial Services Authority (MT — 
MFSA), Autoriteit Financiële Markten (NL-AFM), Finanstilsynet (Finanstilsynet-NO), Komisja Nadzoru Finansowego (PL — KNF), 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (PT — CMVM), Romanian Financial Supervisory Authority (RO — FSA), Finansin
spektionen (SE — Finansinspektionen), Agencija za trg vrednostnih papirjev (SI — ATVP), National Bank Slovakia (NBS — SK), Financial 
Conduct Authority (UK — FCA). 



Union ansässigen oder niedergelassenen Kunden lediglich auf deren eigene Initiative Dienstleistungen anbieten. 
Ebenso ist sich die ESMA darüber im Klaren, dass Firmen damit beginnen, andere spekulative Anlageprodukte 
anzubieten. Daher wird die ESMA das Angebot dieser anderen Produkte weiterhin überwachen, um festzustellen, 
ob andere Unionsmaßnahmen angemessen sind. 

(7)  Seit dem Erlass des Beschlusses (EU) 2018/795 erhielt die ESMA keinerlei Erkenntnisse, die ihrer allgemeinen 
Feststellung widersprechen würden, dass erhebliche Bedenken hinsichtlich des Anlegerschutzes bestehen, wie im 
Beschluss (EU) 2018/795 bzw. Beschluss (EU) 2018/1466 dargelegt. Aus diesem Grund ist die ESMA zu dem 
Schluss gekommen, dass die in den Beschlüssen festgestellten erheblichen Bedenken hinsichtlich des 
Anlegerschutzes weiterhin bestehen würden, wenn das vorübergehende Verbot der Vermarktung, des Vertriebs 
und des Verkaufs binärer Optionen an Kleinanleger nicht verlängert würde. 

(8)  Zudem haben sich die geltenden regulatorischen Anforderungen nach dem Unionsrecht nicht geändert und 
wenden die von der ESMA festgestellte Bedrohung nicht ab. Außerdem haben die nationalen zuständigen 
Behörden keine Maßnahmen ergriffen, um die Bedrohung abzuwenden, oder die ergriffenen Maßnahmen sind 
diesbezüglich unzureichend. Insbesondere hat seit Erlass des Beschlusses (EU) 2018/795 keine nationale 
zuständige Behörde eine eigene nationale Produktinterventionsmaßnahme im Sinne von Artikel 42 der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ergriffen (1). 

(9)  Die Verlängerung des Verbots hat weder eine nachteilige Auswirkung auf die Effizienz der Finanzmärkte oder auf 
Anleger, die außer Verhältnis zu den Vorteilen der Maßnahme steht, noch birgt sie aus den gleichen in den 
Beschlüssen genannten Gründen das Risiko einer Aufsichtsarbitrage. 

(10)  Wird das vorübergehende Verbot nicht verlängert, so hält es die ESMA weiterhin für wahrscheinlich, dass 
Kleinanlegern wieder binäre Optionen angeboten werden und dass wieder die gleichen oder ähnliche Produkte auf 
den Markt gelangen wie diejenigen, die die in den Beschlüssen genannte negative Auswirkung auf Verbraucher 
hatten. 

(11)  In Anbetracht dieser sowie der in den Beschlüssen genannten Gründe hat die ESMA beschlossen, das Verbot zu 
den gleichen Anwendungsmodalitäten, wie in Beschluss (EU) 2018/1466 dargelegt, um weitere drei Monate zu 
verlängern, um den erheblichen Bedenken hinsichtlich des Anlegerschutzes zu begegnen. 

(12)  Da sich die vorgeschlagenen Maßnahmen in einem begrenzten Umfang auf Agrarrohstoffderivate beziehen 
können, hat die ESMA die öffentlichen Stellen angehört, die für die Aufsicht, Verwaltung und Regulierung 
physischer Agrarmärkte im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates (2) zuständig sind. Keine 
dieser Stellen hat gegen die vorgeschlagene Verlängerung der Maßnahmen Einwände erhoben. 

(13)  Die ESMA hat den vorgeschlagenen Verlängerungsbeschluss den nationalen zuständigen Behörden mitgeteilt. 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Vorübergehendes Verbot von binären Optionen für Kleinanleger 

(1) Die Vermarktung, der Vertrieb und der Verkauf von binären Optionen an Kleinanleger ist verboten. 

(2) Eine binäre Option im Sinne von Absatz 1 ist ein Derivat, das die folgenden Bedingungen erfüllt, unabhängig 
davon, ob es an einem Handelsplatz gehandelt wird oder nicht: 

a)  Es muss in bar ausgeglichen werden oder es kann auch abgesehen von einem Ausfall oder einem anderen 
Kündigungsereignis nach Wahl einer der Parteien in bar ausgeglichen werden; 

b)  Es sieht die Auszahlung nur bei seiner Glattstellung bzw. bei seinem Ablauf vor; 

c)  Seine Zahlung ist begrenzt auf: 

i)  einen vorher festgelegten Betrag oder Null, wenn der Basiswert des Derivats eine oder mehrere vorher festgelegte 
Bedingungen erfüllt, und 

ii)  einen vorher festgelegten Betrag oder Null, wenn der Basiswert des Derivats eine oder mehrere vorher festgelegte 
Bedingungen nicht erfüllt. 
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(1) Am 4. Juni 2018 ergriff eine zuständige Behörde eines EWR-/EFTA-Staats, NO — Finanstilsynet, nationale Produktinterventions
maßnahmen mit den gleichen Anwendungsmodalitäten und dem gleichen Geltungsbeginn wie die Maßnahmen der ESMA. Außerdem 
erklärte die isländische Finanzdienstleistungsaufsicht am 5. Juli 2018, dass sie gemäß ihren nationalen Rechtsvorschriften (Artikel 5 des 
Gesetzes Nr. 108/2007 über Wertpapiergeschäfte) die Vermarktung, den Vertrieb und den Verkauf binärer Optionen als 
ordnungsgemäßen und soliden geschäftlichen Verfahren und Praktiken im Wertpapierhandel zuwiderlaufend betrachtet. Darüber hinaus 
traten in Rumänien am 6. Juli 2018 nationale Rechtsvorschriften mit den gleichen Anwendungsmodalitäten wie die Maßnahmen der 
ESMA in Kraft. 

(2) Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte und mit 
Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche GMO) (ABl. L 299 vom 
16.11.2007, S. 1). 



(3) Das Verbot nach Absatz 1 gilt nicht für: 

a)  eine binäre Option, bei der der niedrigere der beiden vorher festgelegten Beträge mindestens der von einem 
Kleinanleger für die binäre Option geleisteten Gesamtzahlung, einschließlich Provisionen, Transaktionsgebühren und 
sonstiger verbundener Kosten, entspricht; 

b)  eine binäre Option, die folgende Bedingungen erfüllt: 

i)  die Laufzeit von der Ausgabe bis zur Fälligkeit beträgt mindestens 90 Kalendertage; 

ii)  ein gemäß Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (1) erstellter und gebilligter 
Prospekt ist der Öffentlichkeit zugänglich, und 

iii)  die binäre Option setzt den Anbieter während der Laufzeit der binären Option keinem Marktrisiko aus, und der 
Anbieter oder ein Unternehmen seiner Gruppe erzielt mit der binären Option außer den zuvor offengelegten 
Provisionen, Transaktionsgebühren oder sonstigen verbundenen Gebühren keinen Gewinn oder Verlust. 

Artikel 2 

Verbot der Teilnahme an Umgehungstätigkeiten 

Es ist untersagt, wissentlich und vorsätzlich an Tätigkeiten teilzunehmen, deren Ziel bzw. Wirkung darin besteht, die 
Anforderungen von Artikel 1 zu umgehen, unter anderem auch durch Handeln anstelle des Anbieters binärer Optionen. 

Artikel 3 

Inkrafttreten und Geltungsbereich 

(1) Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft 

(2) Dieser Beschluss gilt ab dem 2. Januar 2019 für einen Zeitraum von drei Monaten. 

Geschehen zu Paris am 14. Dezember 2018. 

Für den Rat der Aufseher 
Steven MAIJOOR 

Vorsitzender  
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(1) Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 betreffend den Prospekt, der beim 
öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist, und zur Änderung der Richtlinie 
2001/34/EG (ABl. L 345 vom 31.12.2003, S. 64). 



RECHTSAKTE VON GREMIEN, DIE IM RAHMEN 
INTERNATIONALER ÜBEREINKÜNFTE EINGESETZT 

WURDEN 

BESCHLUSS Nr. 1/2018 DES GEMISCHTEN LUFTVERKEHRAUSSCHUSSES EUROPÄISCHE 
UNION/SCHWEIZ, DER DURCH DAS ABKOMMEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT UND DER SCHWEIZERISCHEN EIDGENOSSENSCHAFT ÜBER DEN 

LUFTVERKEHR EINGESETZT WURDE, 

vom 12. Dezember 2018 

zur Ersetzung des Anhangs des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Luftverkehr [2018/2065] 

DER LUFTVERKEHRSAUSSCHUSS EUROPÄISCHE UNION/SCHWEIZ — 

gestützt auf das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über 
den Luftverkehr, im Folgenden das „Abkommen“, insbesondere auf Artikel 23 Absatz 4 — 

BESCHLIESST: 

Einziger Artikel 

Der Anhang des Abkommens erhält mit Wirkung vom 1. Februar 2019 die Fassung des Anhangs des vorliegenden 
Beschlusses. 

Brüssel, den 12. Dezember 2018. 

Für den Gemischten Ausschuss 

Der Leiter der Delegation der Europäischen Union Der Leiter der schweizerischen Delegation 
Filip CORNELIS Christian HEGNER   
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ANHANG 

Für die Zwecke dieses Abkommens gilt Folgendes: 

—  Gemäß dem Vertrag von Lissabon, der am 1. Dezember 2009 in Kraft getreten ist, tritt die Europäische Union an die 
Stelle der Europäischen Gemeinschaft, deren Rechtsnachfolgerin sie ist. 

—  In allen Fällen, in denen in Rechtsakten, die in diesem Anhang aufgeführt sind, auf die Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union als deren Rechtsnachfolgerin oder auf das Erfordernis einer 
Bindung an diese Bezug genommen wird, ist diese Bezugnahme für die Zwecke dieses Abkommens so zu verstehen, 
dass sie auch auf die Schweiz oder das Erfordernis einer gleichen Bindung an sie verweist. 

—  Die Bezugnahmen auf die Verordnungen des Rates (EWG) Nr. 2407/92 und (EWG) Nr. 2408/92 in den Artikeln 4, 
15, 18, 27 und 35 des Abkommens sind als Verweise auf die Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates zu verstehen. 

—  Unbeschadet des Artikels 15 schließt „Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft“ in den folgenden Richtlinien und 
Verordnungen der Gemeinschaft Luftfahrtunternehmen ein, die in der Schweiz über eine Betriebsbewilligung 
verfügen und dort ihre Hauptniederlassung sowie gegebenenfalls ihren eingetragenen Sitz gemäß den Bestimmungen 
der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 haben. Alle Bezugnahmen auf die Verordnung (EWG) Nr. 2407/92 sind als 
Verweise auf die Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 zu verstehen. 

—  Alle Bezugnahmen in den folgenden Rechtsvorschriften auf die Artikel 81 und 82 EGV oder auf die Artikel 101 und 
102 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union sind als Bezugnahmen auf die Artikel 8 und 9 dieses 
Abkommens zu verstehen.  

1. Liberalisierung des Luftverkehrs und sonstige Regeln für die Zivilluftfahrt 

Nr. 1008/2008 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. September 2008 über gemeinsame Vorschriften für 
die Durchführung von Luftverkehrsdiensten in der Gemeinschaft (ABl. L 293 vom 31.10.2008, S. 3). 

Nr. 2000/79 

Richtlinie des Rates vom 27. November 2000 über die Durchführung der von der Vereinigung Europäischer 
Fluggesellschaften (AEA), der Europäischen Transportarbeiter-Föderation (ETF), der European Cockpit Association 
(ECA), der European Regions Airline Association (ERA) und der International Air Carrier Association (IACA) 
geschlossenen Europäischen Vereinbarung über die Arbeitszeitorganisation für das fliegende Personal der 
Zivilluftfahrt (ABl. L 302 vom 1.12.2000, S. 57). 

Nr. 93/104 

Richtlinie des Rates vom 23. November 1993 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung (ABl. L 307 vom 
13.12.1993, S. 18), geändert durch: 

—  Richtlinie 2000/34/EG (ABl. L 195 vom 1.8.2000, S. 41). 

Nr. 437/2003 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Februar 2003 über die statistische Erfassung der 
Beförderung von Fluggästen, Fracht und Post im Luftverkehr (ABl. L 66 vom 11.3.2003, S. 1). 

Nr. 1358/2003 

Verordnung der Kommission vom 31. Juli 2003 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 437/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über die statistische Erfassung der Beförderung von Fluggästen, Fracht und 
Post im Luftverkehr und zur Änderung der Anhänge I und II der genannten Verordnung (ABl. L 194 vom 1.8.2003, 
S. 9), geändert durch: 

—  Verordnung (EG) Nr. 158/2007 der Kommission (ABl. L 49 vom 17.2.2007, S. 9). 

Nr. 785/2004 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Versicherungsanforderungen an 
Luftfahrtunternehmen und Luftfahrzeugbetreiber (ABl. L 138 vom 30.4.2004, S. 1), geändert durch: 

—  Verordnung (EU) Nr. 285/2010 der Kommission (ABl. L 87 vom 7.4.2010, S. 19). 
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Nr. 95/93 

Verordnung des Rates vom 18. Januar 1993 über gemeinsame Regeln für die Zuweisung von Zeitnischen auf 
Flughäfen in der Gemeinschaft (ABl. L 14 vom 22.1.1993, S. 1) (Artikel 1-12), geändert durch: 

—  Verordnung (EG) Nr. 793/2004 (ABl. L 138 vom 30.4.2004, S. 50). 

Nr. 2009/12 

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2009 über Flughafenentgelte (ABl. L 70 vom 
14.3.2009, S. 11). 

Nr. 96/67 

Richtlinie des Rates vom 15. Oktober 1996 über den Zugang zum Markt der Bodenabfertigungsdienste auf den 
Flughäfen der Gemeinschaft (ABl. L 272 vom 25.10.1996, S. 36). 

(Artikel 1-9, 11-23, 25) 

Nr. 80/2009 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Januar 2009 über einen Verhaltenskodex in Bezug 
auf Computerreservierungssysteme und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2299/89 des Rates (ABl. L 35 
vom 4.2.2009, S. 47).  

2. Wettbewerbsregeln 

Nr. 1/2003 

Verordnung des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags 
niedergelegten Wettbewerbsregeln (ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1) (Artikel 1-13, 15-45) 

(Insoweit diese Verordnung für die Durchführung dieses Abkommens von Belang ist. Die Aufnahme dieser 
Verordnung berührt nicht die Aufgabenteilung gemäß diesem Abkommen.) 

Nr. 773/2004 

Verordnung der Kommission vom 7. April 2004 über die Durchführung von Verfahren auf der Grundlage der 
Artikel 81 und 82 EGV durch die Kommission (ABl. L 123 vom 27.4.2004, S. 18), geändert durch: 

—  Verordnung (EG) Nr. 1792/2006 der Kommission (ABl. L 362 vom 20.12.2006, S. 1). 

—  Verordnung (EG) Nr. 622/2008 der Kommission (ABl. L 171 vom 1.7.2008, S. 3). 

Nr. 139/2004 

Verordnung des Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen 
(„EG-Fusionskontrollverordnung“) (ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1). 

(Artikel 1-18, Artikel 19 Absätze 1 und 2, Artikel 20-23) 

Im Zusammenhang mit Artikel 4 Absatz 5 der Fusionskontrollverordnung gilt zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und der Schweiz Folgendes:  

(1) Bei einem Zusammenschluss gemäß der Definition des Artikels 3 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004, der keine 
gemeinschaftsweite Bedeutung im Sinne des Artikels 1 dieser Verordnung hat und nach dem Wettbewerbsrecht 
mindestens dreier EG-Mitgliedstaaten und der Schweizerischen Eidgenossenschaft geprüft werden könnte, können 
die in Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung genannten Personen oder Unternehmen vor einer Anmeldung bei den 
zuständigen Behörden der EG-Kommission in einem begründeten Antrag mitteilen, dass der Zusammenschluss 
von der Kommission geprüft werden sollte.  

(2) Die Europäische Kommission übermittelt der Schweizerischen Eidgenossenschaft unverzüglich sämtliche Anträge 
gemäß Artikel 4 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 und gemäß dem vorstehenden Absatz. 
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(3) Lehnt die Schweizerische Eidgenossenschaft die beantragte Verweisung ab, ist die schweizerische 
Wettbewerbsbehörde weiterhin zuständig und der Fall wird nicht gemäß diesem Absatz verwiesen. 

Im Zusammenhang mit den in Artikel 4 Absätze 4 und 5, Artikel 9 Absätze 2 und 6 und Artikel 22 Absatz 2 der 
Fusionskontrollverordnung genannten Fristen gilt:  

(1) Die Europäische Kommission übermittelt alle im Zusammenhang mit Artikel 4 Absätze 4 und 5, Artikel 9 
Absätze 2 und 6 und Artikel 22 Absatz 2 relevanten Dokumente unverzüglich der schweizerischen 
Wettbewerbsbehörde.  

(2) Die Laufzeit der in Artikel 4 Absätze 4 und 5, Artikel 9 Absätze 2 und 6 und Artikel 22 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 139/2004 genannten Fristen beginnt für die Schweizerische Eidgenossenschaft mit dem 
Eingang der jeweiligen Dokumente bei der schweizerischen Wettbewerbsbehörde. 

Nr. 802/2004 

Verordnung der Kommission vom 7. April 2004 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates 
über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (ABl. L 133 vom 30.4.2004, S. 1) (Artikel 1-24), geändert 
durch: 

—  Verordnung (EG) Nr. 1792/2006 der Kommission (ABl. L 362 vom 20.12.2006, S. 3). 

—  Verordnung (EG) Nr. 1033/2008 der Kommission (ABl. L 279 vom 22.10.2008, S. 3). 

—  Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1269/2013 der Kommission (ABl. L 336 vom 14.12.2013, S. 1). 

Nr. 2006/111 

Richtlinie der Kommission vom 16. November 2006 über die Transparenz der finanziellen Beziehungen zwischen 
den Mitgliedstaaten und den öffentlichen Unternehmen sowie über die finanzielle Transparenz innerhalb bestimmter 
Unternehmen (ABl. L 318 vom 17.11.2006, S. 17). 

Nr. 487/2009 

Verordnung des Rates vom 25. Mai 2009 zur Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags auf bestimmte 
Gruppen von Vereinbarungen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen im Luftverkehr (ABl. L 148 vom 
11.6.2009, S. 1).  

3. Flugsicherheit 

Nr. 216/2008 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Februar 2008 zur Festlegung gemeinsamer 
Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Flugsicherheit, zur Aufhebung 
der Richtlinie 91/670/EWG des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 und der Richtlinie 2004/36/EG 
(ABl. L 79 vom 19.2.2008, S. 1), geändert durch: 

—  Verordnung (EG) Nr. 690/2009 der Kommission (ABl. L 199 vom 31.7.2009, S. 6). 

—  Verordnung (EG) Nr. 1108/2009 (ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 51). 

—  Verordnung (EU) Nr. 6/2013 der Kommission (ABl. L 4 vom 9.1.2013, S. 34). 

—  Verordnung (EU) 2016/4 der Kommission (ABl. L 3 vom 6.1.2016, S. 1). 

Die Agentur verfügt auch in der Schweiz über die ihr durch die Verordnung zugewiesenen Zuständigkeiten. 

Die Kommission verfügt auch in der Schweiz über die ihr zugewiesenen Zuständigkeiten bezüglich Entscheidungen 
gemäß Artikel 11 Absatz 2, Artikel 14 Absätze 5 und 7, Artikel 24 Absatz 5, Artikel 25 Absatz 1, Artikel 38 
Absatz 3 Buchstabe i, Artikel 39 Absatz 1, Artikel 40 Absatz 3, Artikel 41 Absätze 3 und 5, Artikel 42 Absatz 4, 
Artikel 54 Absatz 1 und Artikel 61 Absatz 3. 

Unbeschadet der horizontalen Anpassung gemäß dem zweiten Gedankenstrich des Anhangs zum Abkommen 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Luftverkehr gelten die 
Bezugnahmen auf die „Mitgliedstaaten“ in Artikel 65 der Verordnung oder in den Bestimmungen des Beschlusses 
1999/468/EG, auf die in diesem Artikel Bezug genommen wird, nicht für die Schweiz. 

Die Verordnung ist nicht so auszulegen, dass der EASA die Zuständigkeit übertragen wird, im Rahmen internationaler 
Übereinkünfte im Namen der Schweiz für andere Zwecke zu handeln als zur Unterstützung bei der ihr aus solchen 
Übereinkünften erwachsenden Verpflichtungen. 
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Der Wortlaut der Verordnung ist für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpassungen zu verstehen: 

a)  Artikel 12 wird wie folgt geändert: 

i)  In Absatz 1 werden nach den Wörtern „in der Gemeinschaft“ die Wörter „oder in der Schweiz“ eingefügt. 

ii)  In Absatz 2 Buchstabe a werden nach den Wörtern „in der Gemeinschaft“ die Wörter „oder in der Schweiz“ 
eingefügt. 

iii)  In Absatz 2 werden die Buchstaben b und c gestrichen. 

iv)  Folgender Absatz wird angefügt: 

„3. Verhandelt die Gemeinschaft mit einem Drittland über den Abschluss eines Abkommens, in dem 
bestimmt wird, dass ein Mitgliedstaat oder die Agentur Bescheinigungen auf der Grundlage der von der 
Luftfahrtbehörde des betreffenden Drittlandes ausgestellten Bescheinigungen ausstellen können, bemüht sie 
sich darum, für die Schweiz ein Angebot für ein ähnliches Abkommen mit dem betreffenden Drittland zu 
erreichen. Die Schweiz bemüht sich ihrerseits darum, mit Drittländern Abkommen zu schließen, die denen der 
Gemeinschaft entsprechen.“ 

b)  In Artikel 29 wird folgender Absatz angefügt: 

„4. Abweichend von Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe a der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen 
Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften können schweizerische Staatsangehörige, die im Besitz ihrer vollen 
staatsbürgerlichen Rechte sind, vom Exekutivdirektor der Agentur auf Vertragsbasis eingestellt werden.“ 

c)  In Artikel 30 wird folgender Absatz angefügt: 

„Die Schweiz wendet auf die Agentur das Protokoll über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union, 
das diesem Anhang als Anhang A angefügt ist, gemäß der Anlage zu Anhang A an.“ 

d)  In Artikel 37 wird folgender Absatz angefügt: 

„Die Schweiz beteiligt sich in vollem Umfang am Verwaltungsrat und hat dort die gleichen Rechte und Pflichten 
wie EU-Mitgliedstaaten mit Ausnahme des Stimmrechts.“ 

e)  In Artikel 59 wird folgender Absatz angefügt: 

„12. Die Schweiz leistet den in Absatz 1 Buchstabe b genannten finanziellen Beitrag auf der Grundlage 
folgender Formel: 

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C 

Dabei sind: 

S  = der Teil des Haushalts der Agentur, der nicht durch die in Absatz 1 Buchstaben c und d genannten 
Gebühren und Entgelte abgedeckt ist 

a  = Zahl der assoziierten Staaten 

b  = Zahl der EU-Mitgliedstaaten 

c  = Beitrag der Schweiz zum ICAO-Haushalt 

C  = Gesamtbeitrag der EU-Mitgliedstaaten und der assoziierten Staaten zum ICAO-Haushalt.“ 

f)  In Artikel 61 wird folgender Absatz angefügt: 

„Die Bestimmungen für die Finanzkontrolle in der Schweiz im Hinblick auf die Teilnehmer an den Aktivitäten der 
Agentur durch die Gemeinschaft sind in Anhang B zu diesem Anhang niedergelegt.“ 

g)  Anhang II der Verordnung wird auf folgende Luftfahrzeuge als Produkte im Sinne von Artikel 2 Absatz 3 
Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung (EG) Nr. 1702/2003 der Kommission vom 24. September 2003 zur 
Festlegung der Durchführungsbestimmungen für die Erteilung von Lufttüchtigkeits- und Umweltzeugnissen für 
Luftfahrzeuge und zugehörige Erzeugnisse, Teile und Ausrüstungen sowie für die Zulassung von Entwicklungs- 
und Herstellungsbetrieben ausgedehnt (1): 

Luftfahrzeug — [HB-IMY, HB-IWY] — Muster Gulfstream G-IV 

Luftfahrzeug — [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] — Muster Gulfstream G-V 

Luftfahrzeug — [HB-ZDF] — Muster MD900. 
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Nr. 1178/2011 

Verordnung der Kommission vom 3. November 2011 zur Festlegung technischer Vorschriften und von Verwaltungs
verfahren in Bezug auf das fliegende Personal in der Zivilluftfahrt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 311 vom 25.11.2011, S. 1), geändert durch: 

—  Verordnung (EU) Nr. 290/2012 der Kommission (ABl. L 100 vom 5.4.2012, S. 1). 

—  Verordnung (EU) Nr. 70/2014 der Kommission (ABl. L 23 vom 28.1.2014, S. 25). 

—  Verordnung (EU) Nr. 245/2014 der Kommission (ABl. L 74 vom 14.3.2014, S. 33). 

—  Verordnung (EU) 2015/445 der Kommission (ABl. L 74 vom 18.3.2015, S. 1). 

—  Verordnung (EU) 2016/539 der Kommission (ABl. L 91 vom 7.4.2016, S. 1). 

Nr. 3922/91 

Verordnung des Rates vom 16. Dezember 1991 zur Harmonisierung der technischen Vorschriften und der 
Verwaltungsverfahren in der Zivilluftfahrt (ABl. L 373 vom 31.12.1991, S. 4) (Artikel 1-3, Artikel 4 Absätze 2, 5-11 
und 13), geändert durch: 

—  Verordnung (EG) Nr. 1899/2006 (ABl. L 377 vom 27.12.2006, S. 1). 

—  Verordnung (EG) Nr. 1900/2006 (ABl. L 377 vom 27.12.2006, S. 176). 

—  Verordnung (EG) Nr. 8/2008 der Kommission (ABl. L 10 vom 12.1.2008, S. 1). 

—  Verordnung (EG) Nr. 859/2008 der Kommission (ABl. L 254 vom 20.9.2008, S. 1). 

Nr. 996/2010 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010 über die Untersuchung und 
Verhütung von Unfällen und Störungen in der Zivilluftfahrt und zur Aufhebung der Richtlinie 94/56/EG (ABl. L 295 
vom 12.11.2010, S. 35), geändert durch: 

—  Verordnung (EU) Nr. 376/2014 (ABl. L 122 vom 24.4.2014, S. 18). 

Nr. 104/2004 

Verordnung der Kommission vom 22. Januar 2004 zur Festlegung von Vorschriften für Organisation und Besetzung 
der Beschwerdekammer der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (ABl. L 16 vom 23.1.2004, S. 20). 

Nr. 2111/2005 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2005 über die Erstellung einer 
gemeinschaftlichen Liste der Luftfahrtunternehmen, gegen die in der Gemeinschaft eine Betriebsuntersagung ergangen 
ist, sowie über die Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens und zur 
Aufhebung des Artikels 9 der Richtlinie 2004/36/EG (ABl. L 344 vom 27.12.2005, S. 15). 

Nr. 473/2006 

Verordnung der Kommission vom 22. März 2006 zur Festlegung der Durchführungsbestimmungen bezüglich der in 
Kapitel II der Verordnung (EG) Nr. 2111/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates genannten 
gemeinschaftlichen Liste der Luftfahrtunternehmen, gegen die in der Gemeinschaft eine Betriebsuntersagung ergangen 
ist (ABl. L 84 vom 23.3.2006, S. 8). 

Nr. 474/2006 

Verordnung der Kommission vom 22. März 2006 zur Erstellung der in Kapitel II der Verordnung (EG) 
Nr. 2111/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates genannten gemeinschaftlichen Liste der Luftfahrtun
ternehmen, gegen die in der Gemeinschaft eine Betriebsuntersagung ergangen ist (ABl. L 84 vom 23.3.2006, S. 14), 
zuletzt geändert durch: 

—  Durchführungsverordnung (EU) 2018/871 der Kommission (ABl. L 152 vom 15.6.2018, S. 5). 
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Nr. 1332/2011 

Verordnung der Kommission vom 16. Dezember 2011 zur Festlegung gemeinsamer Anforderungen für die Nutzung 
des Luftraums und gemeinsamer Betriebsverfahren für bordseitige Kollisionswarnsysteme (ABl. L 336 vom 
20.12.2011, S. 20), geändert durch: 

—  Verordnung (EU) 2016/583 der Kommission (ABl. L 101 vom 16.4.2016, S. 7). 

Nr. 646/2012 

Durchführungsverordnung der Kommission vom 16. Juli 2012 mit Bestimmungen über Geldbußen und 
Zwangsgelder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 187 
vom 17.7.2012, S. 29). 

Nr. 748/2012 

Verordnung der Kommission vom 3. August 2012 zur Festlegung der Durchführungsbestimmungen für die Erteilung 
von Lufttüchtigkeits- und Umweltzeugnissen für Luftfahrzeuge und zugehörige Erzeugnisse, Teile und Ausrüstungen 
sowie für die Zulassung von Entwicklungs- und Herstellungsbetrieben (ABl. L 224 vom 21.8.2012, S. 1), geändert 
durch: 

—  Verordnung (EU) Nr. 7/2013 der Kommission (ABl. L 4 vom 9.1.2013, S. 36). 

—  Verordnung (EU) Nr. 69/2014 der Kommission (ABl. L 23 vom 28.1.2014, S. 12). 

—  Verordnung (EU) 2015/1039 der Kommission (ABl. L 167 vom 1.7.2015, S. 1). 

—  Verordnung (EU) 2016/5 der Kommission (ABl. L 3 vom 6.1.2016, S. 3). 

Nr. 965/2012 

Verordnung der Kommission vom 5. Oktober 2012 zur Festlegung technischer Vorschriften und von Verwaltungs
verfahren in Bezug auf das fliegende Personal in der Zivilluftfahrt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 296 vom 25.10.2012, S. 1), geändert durch: 

—  Verordnung (EU) Nr. 800/2013 der Kommission (ABl. L 227 vom 24.8.2013, S. 1). 

—  Verordnung (EU) Nr. 71/2014 der Kommission (ABl. L 23 vom 28.1.2014, S. 27). 

—  Verordnung (EU) Nr. 83/2014 der Kommission (ABl. L 28 vom 31.1.2014, S. 17). 

—  Verordnung (EU) Nr. 379/2014 der Kommission (ABl. L 123 vom 24.4.2014, S. 1). 

—  Verordnung (EU) 2015/140 der Kommission (ABl. L 24 vom 30.1.2015, S. 5). 

—  Verordnung (EU) 2015/1329 der Kommission (ABl. L 206 vom 1.8.2015, S. 21). 

—  Verordnung (EU) 2015/640 der Kommission (ABl. L 106 vom 24.4.2015, S. 18). 

—  Verordnung (EU) 2015/2338 der Kommission (ABl. L 330 vom 16.12.2015, S. 1). 

—  Verordnung (EU) 2016/1199 der Kommission (ABl. L 198 vom 23.7.2016, S. 13). 

—  Verordnung (EU) 2017/363 der Kommission (ABl. L 55 vom 2.3.2017, S. 1). 

—  Verordnung (EU) 2018/394 der Kommission (ABl. L 71 vom 14.3.2018, S. 1) 

Nr. 2012/780 

Beschluss der Kommission vom 5. Dezember 2012 über Zugangsrechte für die gemäß Artikel 18 Absatz 5 der 
Verordnung (EU) Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Untersuchung und Verhütung 
von Unfällen und Störungen in der Zivilluftfahrt und zur Aufhebung der Richtlinie 94/56/EG eingerichtete zentrale 
europäische Datenbank für Sicherheitsempfehlungen und Antworten auf Sicherheitsempfehlungen (ABl. L 342 vom 
14.12.2012, S. 46). 

Nr. 628/2013 

Durchführungsverordnung der Kommission vom 28. Juni 2013 über die Arbeitsweise der Europäischen Agentur für 
Flugsicherheit bei Inspektionen zur Kontrolle der Normung und für die Überwachung der Anwendung der 
Bestimmung der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 736/2006 der Kommission (ABl. L 179 vom 29.6.2013, S. 46). 
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Nr. 139/2014 

Verordnung der Kommission vom 12. Februar 2014 zur Festlegung technischer Vorschriften und von Verwaltungs
verfahren in Bezug auf Flugplätze gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. L 44 vom 14.2.2014, S. 1), geändert durch: 

—  Verordnung (EU) 2017/161 der Kommission (ABl. L 27 vom 1.2.2017, S. 99). 

—  Verordnung (EU) 2018/401 der Kommission (ABl. L 72 vom 15.3.2018, S. 17) 

Nr. 319/2014 

Verordnung der Kommission vom 27. März 2014 über die von der Europäischen Agentur für Flugsicherheit 
erhobenen Gebühren und Entgelte und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 593/2007 (ABl. L 93 vom 
28.3.2014, S. 58). 

Nr. 376/2014 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 2014 über die Meldung, Analyse und 
Weiterverfolgung von Ereignissen in der Zivilluftfahrt, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 996/2010 des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/42/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates und der Verordnungen (EG) Nr. 1321/2007 und (EG) Nr. 1330/2007 der Kommission (ABl. L 122 
vom 24.4.2014, S. 18). 

Nr. 452/2014 

Verordnung der Kommission vom 29. April 2014 zur Festlegung technischer Vorschriften und von Verwaltungs
verfahren für den Flugbetrieb von Drittlandsbetreibern gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L 133 vom 6.5.2014, S. 12), geändert durch: 

—  Verordnung (EU) 2016/1158 der Kommission (ABl. L 192 vom 16.7.2016, S. 21). 

Nr. 1321/2014 

Verordnung der Kommission vom 26. November 2014 über die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von 
Luftfahrzeugen und luftfahrttechnischen Erzeugnissen, Teilen und Ausrüstungen und die Erteilung von 
Genehmigungen für Organisationen und Personen, die diese Tätigkeiten ausführen (ABl. L 362 vom 17.12.2014, 
S. 1), geändert durch: 

—  Verordnung (EU) 2015/1088 der Kommission (ABl. L 176 vom 7.7.2015, S. 4). 

—  Verordnung (EU) 2015/1536 der Kommission (ABl. L 241 vom 17.9.2015, S. 16). 

—  Verordnung (EU) 2017/334 der Kommission (ABl. L 50 vom 28.2.2017, S. 13). 

Nr. 2015/340 

Verordnung der Kommission vom 20. Februar 2015 zur Festlegung technischer Vorschriften und von Verwaltungs
verfahren in Bezug auf Lizenzen und Bescheinigungen von Fluglotsen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates, zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 der 
Kommission und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 805/2011 der Kommission (ABl. L 63 vom 6.3.2015, 
S. 1). 

Nr. 2015/640 

Verordnung der Kommission vom 23. April 2015 über zusätzliche Anforderungen an die Lufttüchtigkeit für 
bestimmte Betriebsarten und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 (ABl. L 106 vom 24.4.2015, S. 18), 
geändert durch: 

—  Verordnung (EU) 2018/394 der Kommission (ABl. L 71 vom 14.3.2018, S. 1). 

Nr. 2015/1018 

Durchführungsverordnung der Kommission vom 29. Juni 2015 zur Festlegung einer Liste zur Einstufung von 
Ereignissen in der Zivilluftfahrt, die gemäß der Verordnung (EU) Nr. 376/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates meldepflichtig sind (ABl. L 163 vom 30.6.2015, S. 1). 

27.12.2018 L 329/37 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



Nr. 2016/2357 

Beschluss der Kommission vom 19. Dezember 2016 über die nicht wirksame Einhaltung der Verordnung (EG) 
Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates und ihrer Durchführungsvorschriften in Bezug auf die 
Urkunden, die von der Hellenic Aviation Training Academy (HATA) ausgestellt wurden, und die Teil-66-Lizenzen, die 
auf der Grundlage dieser Urkunden erteilt wurden (ABl. L 348 vom 21.12.2016, S. 72). 

Nr. 2018/395 

Verordnung der Kommission vom 13. März 2018 zur Festlegung detaillierter Vorschriften für den Flugbetrieb mit 
Ballonen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 71 vom 
14.3.2018, S. 10).  

4. Luftsicherheit 

Nr. 300/2008 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2008 über gemeinsame Vorschriften für die 
Sicherheit in der Zivilluftfahrt und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2320/2002 (ABl. L 97 vom 9.4.2008, 
S. 72). 

Nr. 272/2009 

Verordnung der Kommission vom 2. April 2009 zur Ergänzung der im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 300/2008 
des Europäischen Parlaments und des Rates festgelegten gemeinsamen Grundstandards für die Sicherheit der 
Zivilluftfahrt (ABl. L 91 vom 3.4.2009, S. 7), geändert durch: 

—  Verordnung (EU) Nr. 297/2010 der Kommission (ABl. L 90 vom 10.4.2010, S. 1). 

—  Verordnung (EU) Nr. 720/2011 der Kommission (ABl. L 193 vom 23.7.2011, S. 19). 

—  Verordnung (EU) Nr. 1141/2011 der Kommission (ABl. L 293 vom 11.11.2011, S. 22). 

—  Verordnung (EU) Nr. 245/2013 der Kommission (ABl. L 77 vom 20.3.2013, S. 5). 

Nr. 1254/2009 

Verordnung der Kommission vom 18. Dezember 2009 zur Festlegung der Bedingungen, unter denen die 
Mitgliedstaaten von den gemeinsamen Grundnormen für die Luftsicherheit in der Zivilluftfahrt abweichen und 
alternative Sicherheitsmaßnahmen treffen können (ABl. L 338 vom 19.12.2009, S. 17), geändert durch: 

—  Verordnung (EU) 2016/2096 der Kommission (ABl. L 326 vom 1.12.2016, S. 7). 

Nr. 18/2010 

Verordnung der Kommission vom 8. Januar 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 300/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf Spezifikationen für nationale Qualitätskontrollprogramme im 
Bereich der Luftsicherheit in der Zivilluftfahrt (ABl. L 7 vom 12.1.2010, S. 3). 

Nr. 72/2010 

Verordnung der Kommission vom 26. Januar 2010 zur Festlegung von Verfahren für die Durchführung von 
Luftsicherheitsinspektionen der Kommission (ABl. L 23 vom 27.1.2010, S. 1), geändert durch: 

—  Durchführungsverordnung (EU) 2016/472 der Kommission (ABl. L 85 vom 1.4.2016, S. 28). 

Nr. 2015/1998 

Durchführungsverordnung der Kommission vom 5. November 2015 zur Festlegung detaillierter Maßnahmen für die 
Durchführung der gemeinsamen Grundstandards für die Luftsicherheit (ABl. L 299 vom 14.11.2015, S. 1), geändert 
durch: 

—  Durchführungsverordnung (EU) 2015/2426 der Kommission (ABl. L 334 vom 22.12.2015, S. 5). 

—  Durchführungsverordnung (EU) 2017/815 der Kommission (ABl. L 122 vom 13.5.2017, S. 1). 

—  Durchführungsverordnung (EU) 2018/55 der Kommission (ABl. L 10 vom 13.1.2018, S. 5). 
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Nr. C(2015) 8005 

Durchführungsbeschluss der Kommission vom 16. November 2015 zur Festlegung von detaillierten Maßnahmen für 
die Durchführung der gemeinsamen Grundstandards für die Luftsicherheit mit Informationen nach Artikel 18 
Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 300/2008, geändert durch: 

—  Durchführungsbeschluss C(2017) 3030 der Kommission 

—  Durchführungsbeschluss C(2018) 4857 der Kommission  

5. Flugverkehrsmanagement (ATM) 

Nr. 549/2004 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2004 zur Festlegung des Rahmens für die 
Schaffung eines einheitlichen europäischen Luftraums („Rahmenverordnung“) (ABl. L 96 vom 31.3.2004, S. 1), 
geändert durch: 

—  Verordnung (EG) Nr. 1070/2009 (ABl. L 300 vom 14.11.2009, S. 34). 

Die Kommission verfügt in der Schweiz über die Zuständigkeiten, die ihr gemäß den Artikeln 6, 8, 10, 11 und 12 
übertragen sind. 

Artikel 10 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 2 werden die Wörter „auf Gemeinschaftsebene“ ersetzt durch die Wörter „auf Gemeinschaftsebene, unter 
Einbeziehung der Schweiz“. 

Unbeschadet der horizontalen Anpassung gemäß dem zweiten Gedankenstrich des Anhangs zum Abkommen 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Luftverkehr gelten die 
Bezugnahmen auf die „Mitgliedstaaten“ in Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 549/2004 oder in den Bestimmungen 
des Beschlusses 1999/468/EG, auf die in diesem Artikel Bezug genommen wird, nicht für die Schweiz. 

Nr. 550/2004 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2004 über die Erbringung von Flugsiche
rungsdiensten im einheitlichen europäischen Luftraum („Flugsicherungsdienste-Verordnung“), geändert durch: 

—  Verordnung (EG) Nr. 1070/2009 (ABl. L 300 vom 14.11.2009, S. 34). 

Die Kommission verfügt gegenüber der Schweiz über die Zuständigkeiten, die ihr gemäß den Artikeln 9a, 9b, 15, 
15a, 16 und 17 übertragen sind. 

Der Wortlaut der Verordnung ist für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpassungen zu verstehen: 

a)  Artikel 3 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 2 werden nach den Wörtern „der Gemeinschaft“ die Wörter „und der Schweiz“ eingefügt. 

b)  Artikel 7 wird wie folgt geändert: 

In den Absätzen 1 und 6 werden nach den Wörtern „der Gemeinschaft“ die Wörter „und der Schweiz“ eingefügt. 

c)  Artikel 8 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 1 werden nach den Wörtern „in der Gemeinschaft“ die Wörter „oder in der Schweiz“ eingefügt. 

d)  Artikel 10 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 1 werden nach den Wörtern „in der Gemeinschaft“ die Wörter „oder in der Schweiz“ eingefügt. 

e)  Artikel 16 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„3. Die Kommission richtet ihre Entscheidung an die Mitgliedstaaten und unterrichtet den Dienstleister hiervon, 
soweit er rechtlich betroffen ist.“ 
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Nr. 551/2004 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2004 über die Ordnung und Nutzung des 
Luftraums im einheitlichen europäischen Luftraum („Luftraum-Verordnung“) (ABl. L 96 vom 31.3.2004, S. 20), 
geändert durch: 

—  Verordnung (EG) Nr. 1070/2009 (ABl. L 300 vom 14.11.2009, S. 34). 

Die Kommission verfügt in der Schweiz über die Zuständigkeiten, die ihr gemäß den Artikeln 3a, 6 und 10 
übertragen sind. 

Nr. 552/2004 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2004 über die Interoperabilität des 
europäischen Flugverkehrsmanagementnetzes („Interoperabilitäts-Verordnung“) (ABl. L 96 vom 31.3.2004, S. 26), 
geändert durch: 

—  Verordnung (EG) Nr. 1070/2009 (ABl. L 300 vom 14.11.2009, S. 34). 

Die Kommission verfügt in der Schweiz über die Zuständigkeiten, die ihr gemäß Artikel 4, Artikel 7 und Artikel 10 
Absatz 3 übertragen sind. 

Der Wortlaut der Verordnung ist für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpassungen zu verstehen: 

a)  Artikel 5 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 2 werden nach den Wörtern „in der Gemeinschaft“ die Wörter „oder in der Schweiz“ eingefügt. 

b)  Artikel 7 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 4 werden nach den Wörtern „in der Gemeinschaft“ die Wörter „oder in der Schweiz“ eingefügt. 

c)  Anhang III wird wie folgt geändert: 

In Abschnitt 3, zweiter und letzter Gedankenstrich, werden nach den Wörtern „in der Gemeinschaft“ die Wörter 
„oder in der Schweiz“ eingefügt. 

Nr. 2150/2005 

Verordnung der Kommission vom 23. Dezember 2005 über gemeinsame Regeln für die flexible Luftraumnutzung 
(ABl. L 342 vom 24.12.2005, S. 20). 

Nr. 1033/2006 

Verordnung der Kommission vom 4. Juli 2006 zur Festlegung der Anforderungen zu den Verfahren für Flugpläne bei 
der Flugvorbereitung im Rahmen des einheitlichen europäischen Luftraums (ABl. L 186 vom 7.7.2006, S. 46), 
geändert durch: 

—  Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 der Kommission (ABl. L 281 vom 13.10.2012, S. 1). 

—  Durchführungsverordnung (EU) Nr. 428/2013 der Kommission (ABl. L 127 vom 9.5.2013, S. 23). 

—  Durchführungsverordnung (EU) 2016/2120 der Kommission (ABl. L 329 vom 3.12.2016, S. 70). 

—  Durchführungsverordnung (EU) 2018/139 der Kommission (ABl. L 25 vom 30.1.2018, S. 4). 

Nr. 1032/2006 

Verordnung der Kommission vom 6. Juli 2006 zur Festlegung der Anforderungen an automatische Systeme zum 
Austausch von Flugdaten für die Benachrichtigung, Koordinierung und Übergabe von Flügen zwischen Flugverkehrs
kontrollstellen (ABl. L 186 vom 7.7.2006, S. 27), geändert durch: 

—  Verordnung (EG) Nr. 30/2009 der Kommission (ABl. L 13 vom 17.1.2009, S. 20). 

Nr. 219/2007 

Verordnung des Rates vom 27. Februar 2007 zur Gründung eines gemeinsamen Unternehmens zur Entwicklung des 
europäischen Flugverkehrsmanagementsystems der neuen Generation (SESAR) (ABl. L 64 vom 2.3.2007, S. 1), 
geändert durch: 

—  Verordnung (EG) Nr. 1361/2008 des Rates (ABl. L 352 vom 31.12.2008, S. 12). 

—  Verordnung (EU) Nr. 721/2014 des Rates (ABl. L 192 vom 1.7.2014, S. 1). 
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Nr. 633/2007 

Verordnung der Kommission vom 7. Juni 2007 zur Festlegung der Anforderungen an die Anwendung eines 
Flugnachrichten-Übertragungsprotokolls für die Benachrichtigung, Koordinierung und Übergabe von Flügen zwischen 
Flugverkehrskontrollstellen (ABl. L 146 vom 8.6.2007, S. 7), geändert durch: 

—  Verordnung (EU) Nr. 283/2011 der Kommission (ABl. L 77 vom 23.3.2011, S. 23). 

Nr. 2017/373 (1) 

—  Durchführungsverordnung der Kommission vom 1. März 2017 zur Festlegung gemeinsamer Anforderungen an 
Flugverkehrsmanagementanbieter und Anbieter von Flugsicherungsdiensten sowie sonstiger Funktionen des 
Flugverkehrsmanagementnetzes und die Aufsicht hierüber sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 482/2008, der Durchführungsverordnungen (EU) Nr. 1034/2011, (EU) Nr. 1035/2011 und (EU) 2016/1377 
und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 677/2011 (ABl. L 62 vom 8.3.2017, S. 1). 

Nr. 29/2009 

Verordnung der Kommission vom 16. Januar 2009 zur Festlegung der Anforderungen an Datalink-Dienste im 
einheitlichen europäischen Luftraum (ABl. L 13 vom 17.1.2009, S. 3), geändert durch: 

—  Durchführungsverordnung (EU) 2015/310 der Kommission (ABl. L 56 vom 27.2.2015, S. 30). 

Der Wortlaut der Verordnung ist für die Zwecke dieses Abkommens mit der folgenden Anpassung zu verstehen: 

In Anhang I Teil A wird „Switzerland UIR“ hinzugefügt. 

Nr. 262/2009 

Verordnung der Kommission vom 30. März 2009 zur Festlegung der Anforderungen für die koordinierte Zuweisung 
und Nutzung von Modus-S-Abfragecodes im einheitlichen europäischen Luftraum (ABl. L 84 vom 31.3.2009, S. 20), 
geändert durch: 

—  Durchführungsverordnung (EU) 2016/2345 der Kommission (ABl. L 348 vom 21.12.2016, S. 11). 

Nr. 73/2010 

Verordnung der Kommission vom 26. Januar 2010 zur Festlegung der qualitativen Anforderungen an Luftfahrtdaten 
und Luftfahrtinformationen für den einheitlichen europäischen Luftraum (ABl. L 23 vom 27.1.2010, S. 6), geändert 
durch: 

—  Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1029/2014 der Kommission (ABl. L 284 vom 30.9.2014, S. 9). 

Nr. 255/2010 

Verordnung der Kommission vom 25. März 2010 zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die Verkehrsflussregelung 
im Flugverkehr (ABl. L 80 vom 26.3.2010, S. 10), geändert durch: 

—  Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 der Kommission (ABl. L 281 vom 13.10.2012, S. 1). 

—  Durchführungsverordnung (EU) 2016/1006 der Kommission (ABl. L 165 vom 23.6.2016, S. 8). 

—  Durchführungsverordnung (EU) 2017/2159 der Kommission (ABl. L 304 vom 21.11.2017, S. 45). 

Nr. K(2010) 5134 

Beschluss der Kommission vom 29. Juli 2010 über die Einsetzung eines Leistungsüberprüfungsgremiums für den 
einheitlichen europäischen Luftraum 

Nr. 176/2011 

Verordnung der Kommission vom 24. Februar 2011 über die vor Einrichtung und Änderung eines funktionalen 
Luftraumblocks bereitzustellenden Informationen (ABl. L 51 vom 25.2.2011, S. 2). 
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(1) Die Verordnung (EU) 2017/373 gilt erst ab Januar 2020. Artikel 9 Absatz 2 gilt jedoch ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
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dieses erteilt bekommt. In der Zwischenzeit gelten auch weiterhin die einschlägigen Artikel der Verordnung (EG) Nr. 482/2008. 



Nr. 677/2011 

Verordnung der Kommission vom 7. Juli 2011 zur Festlegung von Durchführungsbestimmungen für die Funktionen 
des Flugverkehrsmanagementnetzes und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 691/2010 (ABl. L 185 vom 
15.7.2011, S. 1), geändert durch: 

—  Durchführungsverordnung (EU) Nr. 970/2014 der Kommission (ABl. L 272 vom 13.9.2014, S. 11). 

—  Durchführungsverordnung (EU) 2017/373 der Kommission (ABl. L 62 vom 8.3.2017, S. 1). 

Nr. 2011/4130 

Beschluss der Kommission vom 7. Juli 2011 über die Benennung des Netzmanagers für die Funktionen des 
Flugverkehrsmanagementnetzes des einheitlichen europäischen Luftraums 

Nr. 1034/2011 

Durchführungsverordnung der Kommission vom 17. Oktober 2011 über die Sicherheitsaufsicht im Bereich des 
Flugverkehrsmanagements und der Flugsicherungsdienste und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 691/2010 
(ABl. L 271 vom 18.10.2011, S. 15). 

Nr. 1035/2011 

Durchführungsverordnung der Kommission vom 17. Oktober 2011 zur Festlegung gemeinsamer Anforderungen an 
die Erbringung von Flugsicherungsdiensten und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 482/2008 und (EU) 
Nr. 691/2010 (ABl. L 271 vom 18.11.2011, S. 23), geändert durch: 

—  Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 der Kommission (ABl. L 281 vom 13.10.2012, S. 1). 

—  Durchführungsverordnung (EU) Nr. 448/2014 der Kommission (ABl. L 132 vom 3.5.2014, S. 53). 

Nr. 1206/2011 

Durchführungsverordnung der Kommission vom 22. November 2011 zur Festlegung der Anforderungen an die 
Luftfahrzeugidentifizierung für die Überwachung im einheitlichen europäischen Luftraum (ABl. L 305 vom 
23.11.2011, S. 23). 

Der Wortlaut der Verordnung ist für die Zwecke dieses Abkommens mit der folgenden Anpassung zu verstehen: 

In Anhang I wird „Switzerland UIR“ hinzugefügt. 

Nr. 1207/2011 

Durchführungsverordnung der Kommission vom 22. November 2011 zur Festlegung der Anforderungen an die 
Leistung und die Interoperabilität der Überwachung im einheitlichen europäischen Luftraum (ABl. L 305 vom 
23.11.2011, S. 35), geändert durch: 

—  Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1028/2014 der Kommission (ABl. L 284 vom 30.9.2014, S. 7). 

—  Durchführungsverordnung (EU) 2017/386 der Kommission (ABl. L 59 vom 7.3.2017, S. 34). 

Nr. 923/2012 

Durchführungsverordnung der Kommission vom 26. September 2012 zur Festlegung gemeinsamer 
Luftverkehrsregeln und Betriebsvorschriften für Dienste und Verfahren der Flugsicherung und zur Änderung der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1035/2011 sowie der Verordnungen (EG) Nr. 1265/2007, (EG) Nr. 1794/2006, 
(EG) Nr. 730/2006, (EG) Nr. 1033/2006 und (EU) Nr. 255/2010 (ABl. L 281 vom 13.10.2012, S. 1), geändert durch: 

—  Verordnung (EU) 2015/340 der Kommission (ABl. L 63 vom 6.3.2015, S. 1). 

—  Durchführungsverordnung (EU) 2016/1185 der Kommission (ABl. L 196 vom 21.7.2016, S. 3). 

Nr. 1079/2012 

Durchführungsverordnung der Kommission vom 16. November 2012 zur Festlegung der Anforderungen bezüglich 
des Sprachkanalabstands für den einheitlichen europäischen Luftraum (ABl. L 320 vom 17.11.2012, S. 14), geändert 
durch: 

—  Durchführungsverordnung (EU) Nr. 657/2013 der Kommission (ABl. L 190 vom 11.7.2013, S. 37). 

—  Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2016/2345 der Kommission (ABl. L 348 vom 21.12.2016, S. 11). 

—  Durchführungsverordnung (EU) 2017/2160 der Kommission (ABl. L 304 vom 21.11.2017, S. 47). 
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Nr. 390/2013 

Durchführungsverordnung der Kommission vom 3. Mai 2013 zur Festlegung eines Leistungssystems für Flugsiche
rungsdienste und Netzfunktionen (ABl. L 128 vom 9.5.2013, S. 1). 

Nr. 391/2013 

Durchführungsverordnung der Kommission vom 3. Mai 2013 zur Einführung einer gemeinsamen Gebührenregelung 
für Flugsicherungsdienste (ABl. L 128 vom 9.5.2013, S. 31). 

Nr. 409/2013 

Durchführungsverordnung der Kommission vom 3. Mai 2013 zur Festlegung gemeinsamer Vorhaben, zum Aufbau 
von Entscheidungsstrukturen und zur Schaffung von Anreizen für die Unterstützung der Durchführung des 
europäischen Masterplans für das Flugverkehrsmanagement (ABl. L 123 vom 4.5.2013, S. 1). 

Nr. 2014/132 

Durchführungsbeschluss der Kommission vom 11. März 2014 zur Festlegung unionsweiter Leistungsziele für das 
Luftverkehrsmanagementnetz und Warnschwellen für den zweiten Bezugszeitraum 2015-2019 (ABl. L 71 vom 
12.3.2014, S. 20). 

Nr. 716/2014 

Durchführungsverordnung der Kommission vom 27. Juni 2014 über die Einrichtung des gemeinsamen 
Pilotvorhabens für die Unterstützung der Durchführung des europäischen Masterplans für das Flugverkehrsma
nagement (ABl. L 190 vom 28.6.2014, S. 19). 

Nr. 2015/2224 

Durchführungsbeschluss der Kommission vom 27. November 2015 über die Ernennung des Vorsitzenden, der 
Mitglieder und deren Vertreter im Netzmanagementgremium für die Funktionen des Flugverkehrsmanagementnetzes 
für den zweiten Bezugszeitraum (2015-2019) (ABl. L 316 vom 2.12.2015, S. 9). 

Nr. 2016/1373 

Durchführungsbeschluss der Kommission vom 11. August 2016 über die Annahme des Netzleistungsplans für den 
zweiten Bezugszeitraum des SES-Leistungssystems (2015-2019) (ABl. L 217 vom 12.8.2016, S. 51).  

6. Umwelt und Lärmschutz 

Nr. 2002/30 

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. März 2002 über Regeln und Verfahren für 
lärmbedingte Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen der Gemeinschaft (Artikel 1-12 sowie 14-18) (ABl. L 85 vom 
28.3.2002, S. 40). 

(Anwendbar sind die Änderungen des Anhangs I auf der Grundlage von Anhang II, Kapitel 8 (Verkehrspolitik), 
Abschnitt G (Luftverkehr), Ziffer 2 der Akte über die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Republik, der 
Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der 
Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik und die Anpassungen 
der die Europäische Union begründenden Verträge.) 

Nr. 89/629 

Richtlinie des Rates vom 4. Dezember 1989 zur Begrenzung der Schallemission von zivilen Unterschallstrahlflugzeu
gen (ABl. L 363 vom 13.12.1989, S. 27). 

(Artikel 1-8) 

Nr. 2006/93 

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zur Regelung des Betriebs von 
Flugzeugen des Teils II Kapitel 3 Band 1 des Anhangs 16 zum Abkommen über die Internationale Zivilluftfahrt, 
2. Ausgabe (1988) (ABl. L 374 vom 27.12.2006, S. 1). 
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7. Verbraucherschutz 

Nr. 90/314 

Richtlinie des Rates vom 13. Juni 1990 über Pauschalreisen (ABl. L 158 vom 23.6.1990, S. 59). 

(Artikel 1-10) 

Nr. 93/13 

Richtlinie des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen (ABl. L 95 vom 
21.4.1993, S. 29). 

(Artikel 1-11) 

Nr. 2027/97 

Verordnung des Rates vom 9. Oktober 1997 über die Haftung von Luftfahrtunternehmen bei Unfällen (ABl. L 285 
vom 17.10.1997, S. 1) (Artikel 1-8), geändert durch: 

—  Verordnung (EG) Nr. 889/2002 (ABl. L 140 vom 30.5.2002, S. 2). 

Nr. 261/2004 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über eine gemeinsame Regelung für 
Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder 
großer Verspätung von Flügen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 295/91 (ABl. L 46 vom 17.2.2004, 
S. 1). 

(Artikel 1-18) 

Nr. 1107/2006 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 über die Rechte von behinderten 
Flugreisenden und Flugreisenden mit eingeschränkter Mobilität (ABl. L 204 vom 26.7.2006, S. 1).  

8. Verschiedenes 

Nr. 2003/96 

Richtlinie des Rates vom 27. Oktober 2003 zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur 
Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom (ABl. L 283 vom 31.10.2003, S. 51). 

(Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 14 Absatz 2)  

9. Anhänge 

A: Protokoll über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union 

B: Bestimmungen für die Finanzkontrolle durch die Europäische Union in Bezug auf die schweizerischen Teilnehmer 
an Aktivitäten der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA)  
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ANHANG A 

Protokoll über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN — 

IN DER ERWÄGUNG, dass die Europäische Union und die Europäische Atomgemeinschaft nach Artikel 343 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union und Artikel 191 des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten die zur Erfüllung ihrer Aufgabe erforderlichen Vorrechte und 
Befreiungen genießen, 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Europäische Union, dem Vertrag über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft als 
Anhang beigefügt sind: 

KAPITEL I 

VERMÖGENSGEGENSTÄNDE, LIEGENSCHAFTEN, GUTHABEN UND GESCHÄFTE DER EUROPÄISCHEN 
UNION 

Artikel 1 

Die Räumlichkeiten und Gebäude der Union sind unverletzlich. Sie dürfen nicht durchsucht, beschlagnahmt, eingezogen 
oder enteignet werden. Die Vermögensgegenstände und Guthaben der Union dürfen ohne Ermächtigung des 
Gerichtshofs nicht Gegenstand von Zwangsmaßnahmen der Verwaltungsbehörden oder Gerichte sein. 

Artikel 2 

Die Archive der Union sind unverletzlich. 

Artikel 3 

Die Union, ihre Guthaben, Einkünfte und sonstigen Vermögensgegenstände sind von jeder direkten Steuer befreit. 

Die Regierungen der Mitgliedstaaten treffen in allen Fällen, in denen es ihnen möglich ist, geeignete Maßnahmen für den 
Erlass oder die Erstattung des Betrages der indirekten Steuern und Verkaufsabgaben, die in den Preisen für bewegliche 
oder unbewegliche Güter inbegriffen sind, wenn die Union für ihren Dienstbedarf größere Einkäufe tätigt, bei denen 
derartige Steuern und Abgaben im Preis enthalten sind. Die Durchführung dieser Maßnahmen darf jedoch den 
Wettbewerb innerhalb der Union nicht verfälschen. 

Von den Abgaben, die lediglich die Vergütung für Leistungen gemeinnütziger Versorgungsbetriebe darstellen, wird keine 
Befreiung gewährt. 

Artikel 4 

Die Union ist von allen Zöllen sowie Ein- und Ausfuhrverboten und -beschränkungen bezüglich der zu ihrem 
Dienstgebrauch bestimmten Gegenstände befreit: die in dieser Weise eingeführten Gegenstände dürfen im Hoheitsgebiet 
des Staates, in das sie eingeführt worden sind, weder entgeltlich noch unentgeltlich veräußert werden, es sei denn zu 
Bedingungen, welche die Regierung dieses Staates genehmigt. 

Der Union steht ferner für ihre Veröffentlichungen Befreiung von Zöllen sowie Ein- und Ausfuhrverboten und 
-beschränkungen zu. 

KAPITEL II 

NACHRICHTENÜBERMITTLUNG UND AUSWEISE 

Artikel 5 

Den Organen der Union steht für ihre amtliche Nachrichtenübermittlung und die Übermittlung aller ihrer Schriftstücke 
im Hoheitsgebiet jedes Mitgliedstaats die gleiche Behandlung wie den diplomatischen Vertretungen zu. 

Der amtliche Schriftverkehr und die sonstige amtliche Nachrichtenübermittlung der Organe der Union unterliegen nicht 
der Zensur. 
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Artikel 6 

Die Präsidenten der Organe der Union können den Mitgliedern und Bediensteten dieser Organe Ausweise ausstellen, 
deren Form durch den Rat, der mit einfacher Mehrheit beschließt, bestimmt wird und die von den Behörden der 
Mitgliedstaaten als gültige Reiseausweise anerkannt werden. Diese Ausweise werden den Beamten und sonstigen 
Bediensteten nach Maßgabe des Statuts der Beamten und der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten 
der Union ausgestellt. 

Die Kommission kann Abkommen zur Anerkennung dieser Ausweise als im Hoheitsgebiet dritter Länder gültige 
Reiseausweise schließen. 

KAPITEL III 

MITGLIEDER DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

Artikel 7 

Die Reise der Mitglieder des Europäischen Parlaments zum und vom Tagungsort des Europäischen Parlaments unterliegt 
keinen verwaltungsmäßigen oder sonstigen Beschränkungen. 

Die Mitglieder des Europäischen Parlaments erhalten bei der Zollabfertigung und Devisenkontrolle 

a)  seitens ihrer eigenen Regierung dieselben Erleichterungen wie hohe Beamte, die sich in offiziellem Auftrag 
vorübergehend ins Ausland begeben, 

b)  seitens der Regierungen der anderen Mitgliedstaaten dieselben Erleichterungen wie ausländische Regierungsvertreter 
mit vorübergehendem offiziellem Auftrag. 

Artikel 8 

Wegen einer in Ausübung ihres Amtes erfolgten Äußerung oder Abstimmung dürfen Mitglieder des Europäischen 
Parlaments weder in ein Ermittlungsverfahren verwickelt noch festgenommen oder verfolgt werden. 

Artikel 9 

Während der Dauer der Sitzungsperiode des Europäischen Parlaments 

a) steht seinen Mitgliedern im Hoheitsgebiet ihres eigenen Staates die den Parlamentsmitgliedern zuerkannte Unverletz
lichkeit zu; 

b)  können seine Mitglieder im Hoheitsgebiet jedes anderen Mitgliedstaats weder festgehalten noch gerichtlich verfolgt 
werden. 

Die Unverletzlichkeit besteht auch während der Reise zum und vom Tagungsort des Europäischen Parlaments. 

Bei Ergreifung auf frischer Tat kann die Unverletzlichkeit nicht geltend gemacht werden; sie steht auch nicht der Befugnis 
des Europäischen Parlaments entgegen, die Unverletzlichkeit eines seiner Mitglieder aufzuheben. 

KAPITEL IV 

VERTRETER DER MITGLIEDSTAATEN, DIE AN DEN ARBEITEN DER ORGANE DER EUROPÄISCHEN 
UNION TEILNEHMEN 

Artikel 10 

Den Vertretern der Mitgliedstaaten, die an den Arbeiten der Organe der Union teilnehmen, sowie ihren Beratern und 
Sachverständigen stehen während der Ausübung ihrer Tätigkeit und auf der Reise zum und vom Tagungsort die üblichen 
Vorrechte, Befreiungen und Erleichterungen zu. 

Dies gilt auch für die Mitglieder der beratenden Einrichtungen der Union. 
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KAPITEL V 

BEAMTE UND SONSTIGE BEDIENSTETE DER EUROPÄISCHEN UNION 

Artikel 11 

Den Beamten und sonstigen Bediensteten der Union stehen im Hoheitsgebiet jedes Mitgliedstaats ohne Rücksicht auf ihre 
Staatsangehörigkeit folgende Vorrechte und Befreiungen zu: 

a)  Befreiung von der Gerichtsbarkeit bezüglich der von ihnen in amtlicher Eigenschaft vorgenommenen Handlungen, 
einschließlich ihrer mündlichen und schriftlichen Äußerungen, jedoch vorbehaltlich der Anwendung der 
Bestimmungen der Verträge über die Vorschriften betreffend die Haftung der Beamten und sonstigen Bediensteten 
gegenüber der Union und über die Zuständigkeit des Gerichtshofs der Europäischen Union für Streitsachen zwischen 
der Union und ihren Beamten sowie sonstigen Bediensteten. Diese Befreiung gilt auch nach Beendigung ihrer 
Amtstätigkeit; 

b)  Befreiung von Einwanderungsbeschränkungen und von der Meldepflicht für Ausländer, das Gleiche gilt für ihre 
Ehegatten und die von ihnen unterhaltenen Familienmitglieder; 

c)  die den Beamten der internationalen Organisationen üblicherweise gewährten Erleichterungen auf dem Gebiet der 
Vorschriften des Währungs- und Devisenrechts; 

d)  das Recht, ihre Wohnungseinrichtung und ihre persönlichen Gebrauchsgegenstände bei Antritt ihres Dienstes in das 
infrage stehende Land zollfrei einzuführen und bei Beendigung ihrer Amtstätigkeit in diesem Land ihre Wohnungsein
richtung und ihre persönlichen Gebrauchsgegenstände zollfrei wieder auszuführen, vorbehaltlich der Bedingungen, 
welche die Regierung des Landes, in dem dieses Recht ausgeübt wird, in dem einen und anderen Fall für erforderlich 
erachtet; 

e)  das Recht, das zu ihrem eigenen Gebrauch bestimmte Kraftfahrzeug, sofern es im Land ihres letzten ständigen 
Aufenthalts oder in dem Land, dem sie angehören, zu den auf dem Binnenmarkt dieses Landes geltenden 
Bedingungen erworben worden ist, zollfrei einzuführen und es zollfrei wieder auszuführen, vorbehaltlich der 
Bedingungen, welche die Regierung des infrage stehenden Landes in dem einen und anderen Fall für erforderlich 
erachtet. 

Artikel 12 

Von den Gehältern, Löhnen und anderen Bezügen, welche die Union ihren Beamten und sonstigen Bediensteten zahlt, 
wird zugunsten der Union eine Steuer gemäß den Bestimmungen und dem Verfahren erhoben, die vom Europäischen 
Parlament und vom Rat durch Verordnungen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung der 
betroffenen Organe festgelegt werden. 

Die Beamten und sonstigen Bediensteten sind von innerstaatlichen Steuern auf die von der Union gezahlten Gehälter, 
Löhne und Bezüge befreit. 

Artikel 13 

Die Beamten und sonstigen Bediensteten der Union, die sich lediglich zur Ausübung einer Amtstätigkeit im Dienst der 
Union im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats als des Staates niederlassen, in dem sie zurzeit des Dienstantritts bei 
der Union ihren steuerlichen Wohnsitz haben, werden in den beiden genannten Staaten für die Erhebung der 
Einkommen-, Vermögen- und Erbschaftsteuer sowie für die Anwendung der zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
zwischen den Mitgliedstaaten der Union geschlossenen Abkommen so behandelt, als hätten sie ihren früheren Wohnsitz 
beibehalten, sofern sich dieser in einem Mitgliedstaat der Union befindet. Dies gilt auch für den Ehegatten, soweit dieser 
keine eigene Berufstätigkeit ausübt, sowie für die Kinder, die unter der Aufsicht der in diesem Artikel bezeichneten 
Personen stehen und von ihnen unterhalten werden. 

Das im Hoheitsgebiet des Aufenthaltsstaats befindliche bewegliche Vermögen der in Absatz 1 bezeichneten Personen ist 
in diesem Staat von der Erbschaftsteuer befreit; für die Veranlagung dieser Steuer wird es vorbehaltlich der Rechte dritter 
Länder und der etwaigen Anwendung internationaler Abkommen über die Doppelbesteuerung als in dem Staat des 
steuerlichen Wohnsitzes befindlich betrachtet. 

Ein lediglich zur Ausübung einer Amtstätigkeit im Dienste anderer internationaler Organisationen begründeter Wohnsitz 
bleibt bei der Anwendung dieses Artikels unberücksichtigt. 

Artikel 14 

Das Europäische Parlament und der Rat legen durch Verordnungen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
nach Anhörung der betroffenen Organe das System der Sozialleistungen für die Beamten und sonstigen Bediensteten der 
Union fest. 
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Artikel 15 

Das Europäische Parlament und der Rat bestimmen durch Verordnungen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungs
verfahren nach Anhörung der anderen betroffenen Organe die Gruppen von Beamten und sonstigen Bediensteten der 
Union, auf welche Artikel 11, Artikel 12 Absatz 2 und Artikel 13 ganz oder teilweise Anwendung finden. 

Namen, Dienstrang und -stellung sowie Anschrift der Beamten und sonstigen Bediensteten dieser Gruppen werden den 
Regierungen der Mitgliedstaaten in regelmäßigen Zeitabständen mitgeteilt. 

KAPITEL VI 

VORRECHTE UND BEFREIUNGEN DER VERTRETUNGEN DRITTER LÄNDER, DIE BEI DER 
EUROPÄISCHEN UNION BEGLAUBIGT SIND 

Artikel 16 

Der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich der Sitz der Union befindet, gewährt den bei der Union beglaubigten 
Vertretungen dritter Länder die üblichen diplomatischen Vorrechte und Befreiungen. 

KAPITEL VII 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 17 

Die Vorrechte, Befreiungen und Erleichterungen werden den Beamten und sonstigen Bediensteten der Union 
ausschließlich im Interesse der Union gewährt. 

Jedes Organ der Union hat die Befreiung eines Beamten oder sonstigen Bediensteten in allen Fällen aufzuheben, in denen 
dies nach seiner Auffassung den Interessen der Union nicht zuwiderläuft. 

Artikel 18 

Bei der Anwendung dieses Protokolls handeln die Organe der Union und die verantwortlichen Behörden der beteiligten 
Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen. 

Artikel 19 

Die Artikel 11 bis 14 und Artikel 17 finden auf die Mitglieder der Kommission Anwendung. 

Artikel 20 

Die Artikel 11 bis 14 und Artikel 17 finden auf die Richter, die Generalanwälte, die Kanzler und die Hilfsberichterstatter 
des Gerichtshofs der Europäischen Union Anwendung; die Bestimmungen des Artikels 3 des Protokolls über die Satzung 
des Gerichtshofs der Europäischen Union betreffend die Befreiung der Richter und Generalanwälte von der 
Gerichtsbarkeit bleiben hiervon unberührt. 

Artikel 21 

Dieses Protokoll gilt auch für die Europäische Investitionsbank, die Mitglieder ihrer Organe, ihr Personal und die 
Vertreter der Mitgliedstaaten, die an ihren Arbeiten teilnehmen; die Bestimmungen des Protokolls über die Satzung der 
Bank bleiben hiervon unberührt. 

Die Europäische Investitionsbank ist außerdem von allen Steuern und sonstigen Abgaben anlässlich der Erhöhungen 
ihres Kapitals sowie von den verschiedenen Förmlichkeiten befreit, die hiermit in dem Staat, in dem sie ihren Sitz hat, 
verbunden sind. Desgleichen werden bei ihrer etwaigen Auflösung und Liquidation keine Abgaben erhoben. Ferner 
unterliegt die Tätigkeit der Bank und ihrer Organe, soweit sie nach Maßgabe der Satzung ausgeübt wird, nicht der 
Umsatzsteuer. 
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Artikel 22 

Dieses Protokoll gilt auch für die Europäische Zentralbank, die Mitglieder ihrer Beschlussorgane und ihre Bediensteten; 
die Bestimmungen des Protokolls über die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäisch en 
Zentralbank bleiben hiervon unberührt. 

Die Europäische Zentralbank ist außerdem von allen Steuern und sonstigen Abgaben anlässlich der Erhöhungen ihres 
Kapitals sowie von den verschiedenen Förmlichkeiten befreit, die hiermit in dem Staat, in dem sie ihren Sitz hat, 
verbunden sind. Ferner unterliegt die Tätigkeit der Bank und ihrer Beschlussorgane, soweit sie nach Maßgabe der 
Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank ausgeübt wird, nicht der 
Umsatzsteuer.  
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Anlage 

Verfahren für die Anwendung des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der 
Europäischen Union in der Schweiz 

1.  Ausweitung der Anwendung auf die Schweiz 

Alle Bezugnahmen auf die Mitgliedstaaten im Protokoll über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union 
(im Folgenden „Protokoll“) sind so zu verstehen, dass auch die Schweiz einbezogen ist, sofern nicht in den 
nachstehenden Bestimmungen etwas anderes festgelegt ist. 

2.  Befreiung der Agentur von den indirekten Steuern (einschließlich der Mehrwertsteuer) 

Aus der Schweiz ausgeführte Güter und Dienstleistungen unterliegen nicht der schweizerischen Mehrwertsteuer. Für 
Güter und Dienstleistungen, die der Agentur in der Schweiz für ihren Dienstbedarf geliefert werden, wird die 
Mehrwertsteuer gemäß Artikel 3 Absatz 2 des Protokolls erstattet. Eine Mehrwertsteuerbefreiung wird gewährt, wenn 
der tatsächliche Ankaufspreis der in der Rechnung oder einem gleichwertigen Dokument aufgeführten Güter und 
Dienstleistungen mindestens 100 Schweizer Franken beträgt (einschließlich Steuern). 

Zur Erstattung der Mehrwertsteuer sind der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Hauptabteilung Mehrwertsteuer, die 
entsprechenden schweizerischen Formulare vorzulegen. Die Anträge werden grundsätzlich innerhalb von drei 
Monaten ab Einreichung des Erstattungsantrags und Vorlage der erforderlichen Belege bearbeitet. 

3.  Verfahren für die Anwendung der Bestimmungen in Bezug auf das Personal der Agentur 

In Bezug auf Artikel 12 Absatz 2 des Protokolls befreit die Schweiz nach den Grundsätzen ihres innerstaatlichen 
Rechts die Beamten oder sonstigen Bediensteten der Agentur im Sinne des Artikels 2 der Verordnung (Euratom, 
EGKS, EWG) Nr. 549/69 des Rates (1), die einer unionsinternen Steuer zugunsten der Europäischen Union 
unterliegen, von den Bundes-, Kanton- und Gemeindesteuern auf die von der Europäischen Union gezahlten Gehälter, 
Löhne und anderen Bezüge. 

Für die Zwecke der Anwendung des Artikels 13 des Protokolls gilt die Schweiz nicht als Mitgliedstaat im Sinne von 
Ziffer 1. 

Die Beamten und sonstigen Bediensteten der Agentur sowie ihre Familienmitglieder, die dem Sozialversiche
rungssystem für die Beamten und sonstigen Bediensteten der Europäischen Union angeschlossen sind, sind nicht 
verpflichtet, sich am Sozialversicherungssystem der Schweiz zu beteiligen. 

Für alle Fragen im Zusammenhang mit den Beziehungen zwischen der Agentur oder der Kommission und ihrem 
Personal hinsichtlich der Anwendung der Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/68 des Rates (2) und der 
übrigen Rechtsvorschriften der Europäischen Union zur Festlegung der Arbeitsbedingungen ist ausschließlich der 
Gerichtshof der Europäischen Union zuständig.  
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(1) Verordnung (Euratom, EGKS, EWG) Nr. 549/69 des Rates vom 25. März 1969 zur Bestimmung der Gruppen von Beamten und 
sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, auf welche die Artikel 12, Artikel 13 Absatz 2 und Artikel 14 des Protokolls 
über die Vorrechte und Befreiungen der Gemeinschaften Anwendung finden (ABl. L 74 vom 27.3.1969, S. 1). 

(2) Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/68 des Rates vom 29. Februar 1968 zur Festlegung des Statuts der Beamten der 
Europäischen Gemeinschaften und der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser Gemeinschaften sowie zur 
Einführung von Sondermaßnahmen, die vorübergehend auf die Beamten der Kommission anwendbar sind (Beschäftigungsbedingungen 
für die sonstigen Bediensteten) (ABl. L 56 vom 4.3.1968, S. 1). 



ANHANG B 

Finanzkontrolle in Bezug auf die Schweizerischen Teilnehmer an Aktivitäten des Europäischen 
Luftfahrtabkommens 

Artikel 1 

Direkte Kommunikation 

Die Agentur und die Kommission stehen in direkter Verbindung zu allen in der Schweiz ansässigen Personen oder 
Einrichtungen, die an Aktivitäten der Agentur als Vertragnehmer, Teilnehmer an einem Programm der Agentur, aus 
Mitteln der Agentur oder der Gemeinschaft bezahlte Privatperson oder als Subunternehmer teilnehmen. Diese Personen 
können der Kommission und der Agentur direkt alle Informationen und einschlägigen Unterlagen übermitteln, die sie ihr 
gemäß den Rechtsakten, auf die sich dieser Beschluss bezieht, und den in Anwendung desselben geschlossenen Verträgen 
oder Vereinbarungen zu liefern haben. 

Artikel 2 

Kontrollen 

1. Gemäß der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates (1) und der vom Verwaltungsrat der Agentur am 
26. März 2003 verabschiedeten Haushaltsordnung, gemäß der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2343/2002 der 
Kommission (2) sowie den übrigen Rechtsvorschriften, auf die sich dieser Beschluss bezieht, können die mit den in der 
Schweiz ansässigen Begünstigten geschlossenen Verträge oder Vereinbarungen sowie die mit ihnen gemeinsam gefassten 
Beschlüsse vorsehen, dass Bedienstete der Agentur und der Kommission oder andere von ihnen beauftragte Personen 
jederzeit wissenschaftliche, finanzielle, technische oder sonstige Prüfungen bei den Begünstigten oder ihren 
Subunternehmern durchführen können. 

2. Bedienstete der Agentur und der Kommission oder andere von der Agentur und der Kommission beauftragte 
Personen erhalten in angemessenem Umfang Zugang zu Einrichtungen, Arbeiten und Unterlagen und zu allen 
Informationen — auch in elektronischer Form —, die zur Durchführung solcher Prüfungen erforderlich sind. Dieses 
Zugangsrecht wird in den Verträgen oder Vereinbarungen zur Anwendung der in diesem Beschluss genannten 
Instrumente festgeschrieben. 

3. Der Europäische Rechnungshof verfügt über dieselben Rechte wie die Kommission. 

4. Die Prüfungen können auch fünf Jahre nach Ablauf dieses Beschlusses oder nach Maßgabe der jeweiligen Verträge 
oder Vereinbarungen oder Beschlüsse stattfinden. 

5. Die schweizerische Bundesfinanzkontrolle wird von den auf schweizerischem Hoheitsgebiet durchgeführten 
Prüfungen zuvor unterrichtet. Diese Unterrichtung ist keine rechtliche Bedingung für die Durchführung dieser 
Prüfungen. 

Artikel 3 

Kontrollen vor Ort 

1. Im Rahmen dieses Beschlusses ist die Kommission (OLAF) berechtigt, auf schweizerischem Hoheitsgebiet 
Kontrollen und Überprüfungen vor Ort nach Maßgabe der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2185/96 des Rates (3) 
durchzuführen. 

2. Die Kommission bereitet diese Kontrollen und Überprüfungen in enger Zusammenarbeit mit der schweizerischen 
Bundesfinanzkontrolle oder mit den anderen zuständigen, von der schweizerischen Bundesfinanzkontrolle bestimmten 
Behörden vor, die zu gegebener Zeit über den Gegenstand, den Zweck und die Rechtsgrundlage der Kontrollen und 
Überprüfungen unterrichtet werden, sodass sie die notwendige Unterstützung gewähren können. Zu diesem Zweck 
können die Bediensteten der zuständigen schweizerischen Behörden an den Kontrollen und Überprüfungen vor Ort 
teilnehmen. 

3. Auf Wunsch der zuständigen schweizerischen Behörden werden die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort 
gemeinsam von der Kommission und ihnen durchgeführt. 
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(1) Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der 
Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 248 vom 16.9.2002, S. 1). 

(2) Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2343/2002 der Kommission vom 19. November 2002 betreffend die Rahmenfinanzregelung für 
Einrichtungen gemäß Artikel 185 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 357 vom 31.12.2002, S. 72). 

(3) Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 betreffend die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch 
die Kommission zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor Betrug und anderen Unregelmäßigkeiten 
(ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2). 



4. Sollten sich die Teilnehmer des Programms einer Kontrolle oder einer Überprüfung vor Ort widersetzen, leisten die 
schweizerischen Behörden den Kommissionskontrolleuren gemäß den innerstaatlichen Bestimmungen die notwendige 
Hilfe, damit diese ihrer Pflicht zur Durchführung von Kontrollen und Überprüfungen vor Ort nachkommen können. 

5. Die Kommission teilt der schweizerischen Bundesfinanzkontrolle so schnell wie möglich alle Fakten und jeden 
Verdacht im Zusammenhang mit einer Unregelmäßigkeit mit, von der sie bei der Kontrolle oder Überprüfung vor Ort 
Kenntnis erhalten hat. Die Kommission hat die genannte Behörde in jedem Fall über das Ergebnis dieser Kontrollen und 
Überprüfungen zu unterrichten. 

Artikel 4 

Information und Konsultation 

1. Zur ordnungsgemäßen Anwendung dieses Anhangs tauschen die zuständigen Behörden der Schweiz und der 
Gemeinschaft regelmäßig Informationen aus und treten auf Wunsch einer der Vertragsparteien zu Konsultationen 
zusammen. 

2. Die schweizerischen Behörden informieren die Kommission unverzüglich über alle Umstände, von denen sie 
Kenntnis erhalten haben und die eine Unregelmäßigkeit im Zusammenhang mit dem Abschluss und der Durchführung 
der Verträge oder Vereinbarungen vermuten lassen, die in Anwendung der Rechtsakte geschlossen wurden, auf die sich 
dieser Beschluss bezieht. 

Artikel 5 

Geheimhaltung 

Die aufgrund dieses Anhangs übermittelten oder erhaltenen Informationen unterliegen ungeachtet ihrer Form dem 
Amtsgeheimnis und genießen den Schutz, der vergleichbaren Informationen nach schweizerischem Recht und nach den 
entsprechenden Vorschriften für die Organe der Gemeinschaft zukommt. Diese Informationen dürfen nur an Personen 
weitergegeben werden, die in den Gemeinschaftsorganen, den Mitgliedstaaten oder der Schweiz aufgrund ihrer amtlichen 
Eigenschaft davon Kenntnis erhalten dürfen, und zu keinem anderen Zweck als zur Gewährleistung eines wirksamen 
Schutzes der finanziellen Interessen der Vertragsparteien verwendet werden. 

Artikel 6 

Verwaltungsrechtliche Maßnahmen und Sanktionen 

Unbeschadet der Anwendung des schweizerischen Strafrechts können die Agentur oder die Kommission gemäß der 
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 und der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2342/2002 der Kommission (1) sowie 
der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates (2) zu administrativen Maßnahmen und Sanktionen greifen. 

Artikel 7 

Einforderung und Vollstreckung 

Die Entscheidungen, welche die Agentur oder die Kommission innerhalb des Geltungsbereichs dieses Beschlusses treffen 
und die eine Zahlung auferlegen, sind in der Schweiz vollstreckbare Titel; dies gilt nicht gegenüber Staaten. 

Die Vollstreckungsklausel wird nach einer Prüfung, die sich lediglich auf die Echtheit des Titels erstrecken darf, von der 
Behörde erteilt, welche die schweizerische Regierung zu diesem Zweck bestimmt und der Agentur oder der Kommission 
benennt. Die Zwangsvollstreckung erfolgt nach den Vorschriften des schweizerischen Prozessrechts. Die Rechtmäßigkeit 
der Vollstreckungsentscheidung unterliegt der Prüfung des Gerichtshofs der Europäischen Union. 

Die Urteile, die der Gerichtshof der Europäischen Union aufgrund einer Schiedsklausel fällt, sind unter den gleichen 
Bedingungen vollstreckbare Titel.  
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(1) Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2342/2002 der Kommission vom 23. Dezember 2002 mit Durchführungsbestimmungen zur 
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen 
Gemeinschaften (ABl. L 357 vom 31.12.2002, S. 1) 

(2) Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezember 1995 über den Schutz der finanziellen Interessen der 
Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 vom 23.12.1995, S. 1). 



BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung der Richtlinie (EU) 2018/1695 des Rates vom 6. November 2018 zur Änderung 
der Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem im Hinblick auf 
den Anwendungszeitraum der fakultativen Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei Lieferungen 
bestimmter betrugsanfälliger Gegenstände und Dienstleistungen und des Schnellreaktionsme

chanismus gegen Mehrwertsteuerbetrug 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 282 vom 12. November 2018) 

Seite 7, in Artikel 1 wird folgende Nummer angefügt: 

„4.  Artikel 193 erhält folgende Fassung: 

‚Artikel 193 

Die Mehrwertsteuer schuldet der Steuerpflichtige, der Gegenstände steuerpflichtig liefert oder eine Dienstleistung 
steuerpflichtig erbringt, außer in den Fällen, in denen die Steuer gemäß den Artikeln 194 bis 199b sowie 202 
von einer anderen Person geschuldet wird.‘“   

Berichtigung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2018/1921 des Rates vom 4. Dezember 2018 zur 
Änderung des Durchführungsbeschlusses 2013/191/EU zur Ermächtigung Lettlands, eine von 
Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe a, Artikel 168 und Artikel 168a der Richtlinie 2006/112/EG über 

das gemeinsame Mehrwertsteuersystem abweichende Regelung anzuwenden 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 311 vom 7. Dezember 2018) 

Seite „Inhalt“ und Seite 36, Titel: 

Anstatt:  „Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1921 des Rates vom 4. Dezember 2018 zur Änderung des 
Durchführungsbeschlusses 2013/191/EU zur Ermächtigung Lettlands, eine von Artikel 26 Absatz 1 
Buchstabe a, Artikel 168 und Artikel 168a der Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame Mehr
wertsteuersystem abweichende Regelung anzuwenden“ 

muss es heißen:  „Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1921 des Rates vom 4. Dezember 2018 zur Änderung des 
Durchführungsbeschlusses (EU) 2015/2429 zur Ermächtigung Lettlands, eine von Artikel 26 Absatz 1 
Buchstabe a, Artikel 168 und Artikel 168a der Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame Mehr
wertsteuersystem abweichende Regelung anzuwenden“. 

Seite 36, Erwägungsgrund 9: 

Anstatt:  „Der Durchführungsbeschluss 2013/191/EU sollte daher entsprechend geändert werden —“ 

muss es heißen:  „Der Durchführungsbeschluss (EU) 2015/2429 sollte daher entsprechend geändert werden —“. 

Seite 37, Artikel 1: 

Anstatt:  „Artikel 6 des Durchführungsbeschlusses 2013/191/EU erhält folgende Fassung: 

…“ 

muss es heißen:  „Artikel 6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2015/2429 erhält folgende Fassung: 

…“.  
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